
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 
Aktenzeichen: BKB-24-020-A 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG LV.m. § 32 Abs. 1 Nr. 4, § 11 

Abs. 2 Satz 2 und 4 ARegV 

wegen der Feststellung einer wirksamen Verfahrensregulierung der 
Kosten zum Schutz vor elektromagnetischer Beeinflussung nach 
§ 49a ·EnWG und aus temporärer Höherauslastung nach § 49b 
EnWG (,,Festlegung FSV Höherauslastung") 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

gegenüber 

1. der 50Hertz Transmission GmbH, Heidestraße 2, 10557 Berlin, ver-

treten durch die Geschäftsführung, 

2. der Amprion GmbH, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund, 

vertreten durch die Geschäftsführung, 
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3. der TenneT TSO GmbH, Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth, ver-

treten durch die Geschäftsführung ; und 

4. der TransnetBW GmbH, Pariser Platz, Osloer Straße 15-17, 70173 

Stuttgart, vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Übertragungsnetzbetreiber-

am 21.02.2025 beschlossen: 

1. Das Verfahreh für notwendige· Schutzmaßnahmen aufgrund der dau-

erhaften Höherauslastung nach § 49a EnWG und der temporären Hö­

herauslastung nach § 49b EnWG unterliegt entsprechend den Anla-
gen 1 bis 4 zu diesem Beschluss beigefügten freiwilligen Selbstver-

pflichtungen einer wirksamen Verfahrensregulierung. 

2. Die nach Maßgabe der freiwilligen Selbstverpflichtungen entstehen-

den Kosten gelten ab dem 01.01.2023 als dauerhaft nicht beeinfluss-

bare Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV. 

3. Jeder Übertragungsnetzbetreiber darf seine Erlösobergrenzen im Hin-

blick auf die in den Ziffern 1 und 2 entstehenden dauerhaft nicht be-

einflussbaren Kostenanteile jeweils zum 1. Januar des Kalenderjah-

res t anpassen·. Die Differenz zwischen den nach Satz 1 ansetzbaren 

Plankosten · und den dem Übertragungsnetzbetreiber entstehenden 

tatsächlichen Kosten des Kalenderjahres t (lstkosten) hat der Übertra-

gungsnetzbetreiber jährlich zu ermitteln und auf seinem Regulierungs-

konto zu verbuchen. 

4. Die Festlegung ist bis zum 31 .12.2028 befristet. 

5. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 
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Gründe 

,. 
1 Die vorliegende Festlegung trifft Vorgaben für die Kostenanerkennung der mit Maß-

nahmen zur Höherauslastung nach §§ 49a und 49b EnWG verbundenen betriebli-

chen, organisatorischen und technischen Schütz- und Sicherungsmaßnahmen so-

wie für die Refinanzierung der mit diesem Instrument einhergehenden Kosten der 

Übertragungsnetzbetreiber. 

2 Im Zuge der Umsetzung der Energiewende erhöht sich der Transportbedarf in den 

Stromnetzen. Bevor das Netz mit einer neuen Leitung ausgebaut wird, wird geprüft, 

ob der Netzbetrieb optimiert oder vorhandene Leitungen verstärkt werden können. 

Diese Art der Planung folgt dem sogenannten NOVA-Prinzip (Netz-:Optimierung vor 

-Verstärkung vor-Ausbau). Durch die nötige hohe Geschwindigkeit der Transforma-

tion müssen die Übertragungsnetzbetreiber die Transportkapazitäten schnell erhö­

hen. Neben der notwendigen Verstärkung und dem notwendigen Netzausbau sind 

verstärkt Maßnahmen im bestehenden Netz zu ergreifen. 

3 Die Übertragungsnetzbetreiber dürfen bei der Höherauslastung vorübergehend 

mehr Strom durchs Stromnetz schicken, also bei gleichbleibendem Spar.mungsni-

veau abhängig vom Wetter die Stromtragfähigkeit der Leitungen erhöhen. Abh~ngig 

von den klimatischen Bedingungen ist z.B. eine höhere Auslastung bestehender 

Leiterseile möglich. Im aktuellen Netzentwicklungsplan 20.37/2045 (Version· 2023) 

wird die Höherauslastung, insbesondere der witterungsabhängige Freileitungsbe-

trieb (WAFB) als Optimierungsmaßnahme bei den Netzberechnungen vorausge-

setzt. 

4 Mit der Höherauslastung können Netzengpässe und kostenintensive Eingriffe in das 

Stromnetz vermieden werden. Um die Versorgungssicherheit mit Strom zu stärken, 

ist die Höherauslastung der Übertragungsnetze ein wichtiger Baustein zur Stabili-

sierung des Übertragungsnetzes. 

5 Anlagen des Übertragungsnetzes liegen aufgrund des planerischen Bündelungsge­

botes häufig räumlich eng mit anderer technischer Infrastruktur (insbesondere Rohr-

leitungen für Gas, Öl und andere Stoffe und Produkte) beieinander. Die sich aus 
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dieser räumlichen Nähe ergebende elektromagnetische Beeinflussung dieser tech-

nischen lnfr~struktur, die durch die Anlagen des Übertragungsnetzes hervorgerufen 

wird, ist unvermeidbar. Der Ausbau oder die Ertüchtigung, Umbeseilungen und Zu-

beseilungen, Änderungen des Betriebskonzeptes des Übertragungsnetzes, wie der 

Einführung des witterungsabhängigen Freileitungsbetriebs, oder ein Seiltausch kön­

nen technische Infrastrukturen elektromagnetisch be.einflussen. Elektrische Ströme 

und Spannungen in leitfähigen Strukturen, die von Dritten betrieben werden, können 

induziert werden. Dadurch kann es unter anderem zu Personengefährdungen in-

folge einer erhöhten Berührungsspannung, zu beschleunigten Korrosionen an me-

tallischen Strukturen, zur Beeinträchtigung an technischen Systemen sowie zu Stö­

rungen von elektrischen Geräten und Funk- und Telekommunikationssystemen 

kommen. Um Beeinträchtigungen zu vermeiden und Schutzmaßnahmen zu ergrei-

fen, legen die§§ .49a und 49b EnWG ein Verfahren fest, wie beeinträchtigte Betr~i-

ber technischer Infrastrukturen durch den Übertragungsbetreiber zu ermitteln sind 

und die Gefahr besteht, dass durch eine Höherauslastung technische Infrastruktur 

elektromagnetisch beeinflusst werden könnte. Die Regelungen legen zudem fest, 

dass Maßnahmen zu ergreifen sind und Kosten zu erstatten sind. § 49a EnWG re-

gelt dabei die dauerhafte Höherauslastung. Beispiele für Schutzmaßmaßnahmen 

bei der dauerhaften Höherauslastung sind investive, konstruktive Maßnahmen wie 

die Errichtung . von Erderanlagen oder Korrosionsschutzanlagen inklusive Wartung 

und Instandhaltung. Mit§ 49b EnWG wurde die Möglichkeit geschaffen, eine tem-

poräre Höherauslastung des Höchstspannungsnetzes kurzfristig umzusetzen, ohne 

dass es einer vorherigen Genehmiguhg bedarf. Die temporäre Höherauslastung er-

fasst im Wesentlichen Maßnahmen ohne oder mit geringfügigen und punktuellen 

baulichen Änderungen. Beispiele für Schutzmaßnahmen bei der temporären Höher­

auslastung sind betriebliche und organisatorische Maßnahmen. Durch die Regelun-

gen in deh §§ 49a und 49b EnWG erfolgen keine Festlegungen zu Grenzwerten 

und Art und Umfang etwaiger technischer Schutzmaßnahmen. Diese unterliegen 

den einschlägigen technischen Regelwerken (vgl. § 49 EnWG). 

Betreiber technischer Infrastrukturen, bei denen die Gefahr besteht, dass durch die 

Höherauslastung technische Infrastrukturen elektromagnetisch beeinflusst werden 

könnten, sind durch den Übertragungsnetzbetreiber zu ermitteln. Die Vorschriften 
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geben vor, wie der Übertragungsnetzbetreiber und der Betreiber technischer Infra-

strukturen im Falle einer Betroffenheit über die Durchführung und Entschädigung 

technischer Gegenmaßnahmen zu eine~ Einigung gelangen. Die Durchführung der 

Schutzmaßnahmen obliegt dem Übertragungsnetzbetreiber und dem Betreiber 

t~chnischer Infrastrukturen in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich. 

7 Wenn neue oder weitergehende technische Schutzmaßnahmen an den beeinfluss-

·ten technischen Infrastrukturen erforderlich sind oder die M~ßnahmen an den be-

einflussten technischen Infrastrukturen ·den Maßnahmen am Übertragungsnetz we-

gen der Dauer der Umsetzung oder weg·en der Wirtschaftlichkeit vorzuziehen sind, 

hat der Übertragungsnetzbetreiber dem Betreiber technischer Infrastrukturen die 

notwendigen Mehrkosten für die betrieblichen, organisatorischen und te·chnischen 
. . 

Schutzmaßnahmen einschließlich der notwendigen Kosten für Unterhaltung und 

Betrieb für eine Dauer, die der zu erwartenden Nutzungsdauer der technischen 

Schutzmaßnahme entspricht, zu erstatten (vgl. § 49a Abs. 3 Satz 2 EnWG bzw. 

§ 49b Abs. 4 EnWG). Möglich ist zudem ein Aufschlag in Höhe von 5 % auf die zu 

erstattenden Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß§ 255 HGB, sofern der 

Betreiber der technischen Infrastruktur binnen sechs Monaten nach Anfrage durch 

den Übertragungsnetzbetreiber in Textform gegenüber diesem die unbedingte Frei-

gabe zur Inbetriebnahme erklärt hat (vgl. § 49a Abs. 3 EnWG). 

8 Der Gesetzgeber betont die Bedeutung der Höherauslastung (insbesondere BR-

Drs. 230/23, S. 118). Er sieht sowohl die Höherauslastung des Übertragungsnetzes 

selbst als auch die im Zusammenhang mit der Höherauslastung zu treffenden 

Schutz-· und Sicherungsmaßnahmen als signifikanten Beitrag zur Energiewende 

und damit zum verfassungsrechtlich gebotenen Erreichen der internationalen und 

nationalen Klimaziele an (hier Art. 20a GG, BVerfG, Beschluss vom 24. März 2021 

- 1 BvR 2656/18 ). Zugleich . betont er, dass damit ein ganz erheblicher Beitrag zur 

Erhaltung und Verbesserung einer sicheren Energieversorgung geleistet werde, bei 

der es sich nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. , 

ebenfalls um ein „Gemeinschaftsinteresse höchsten Ranges" handelt (BVerfGE 25, 

1 (16); 30, 292 (323 f.)). Die ständige Verfügbarkeit ausreichender Energiemengen 

sei. eine entscheidende Voraussetzung für die Funktionsfäh~gkeit der gesamten 
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Wirtschaft. Es handele sich hier nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts um ein „von der jeweiligen Politik des Gemeinwesens unabhängiges ,ab-

solutes' Gemeinschaftsgut" (BVerfGE 13, 97 (107); 30, 293 (323 f.)). Die Höheraus­

lastung des Übertragungsnetzes leiste hier einen gewichtigen Beitrag, indem sie es 

ermöglicht, den Bedarf nach ökologisch und volkswirtschaftlich schädlichen, aber 

aufgrund derzeitnoch nicht ausreichend verfügbarer Transportkapazitäten erforder-

lichen Abregelungen von Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, 

bei gleichzeitigerZuschaltung fossiler Energieträger (sogenannter Redispatch) zu 

senken. Im Zuge der Redispatch-Maßnahmen werden bislang insbe~ondere Kohle-

und Gaskraftwerke in Süddeutschland eingesetzt, die einen hohen Ausstoß von 

C02 aufweisen. Mit der Höherauslastung könne demgegenüber ein höherer Anteil 

von Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erreicht und so der CO2-Austoß 

gesenkt werden. Sie leiste also neben der Erhöhung der Versorgungssicherheit im 

Strombereich auch einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz. Dies gelte insbe-

sondere, solange der Stromnetzausbau noch nicht im für eine hundertprozentige 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erforderlichen Maße vorangeschritten 

ist. Zudem würden die hohen volk\J\/irtschaftlichen Kosten, die durch den Redispatch 

entstehen, erheblich gesenkt. Aktuell könnten diese Kosten pro Jahr, in Abhängig-

keit von dem Wetterjahr und den tatsächlichen Strompreisen, insgesamt einen mitt-

leren bis hohen einstelligen Milliardenbetrag ausmachen (BR-Drs. 230/23, S. 118). 

9 Auch die Elektrizitätsbinnenmarktverordnung sieht seit der Anpassung durch die 

Verordnung (EU) 2024/1747 nunmehr ausdrücklich Tarifmethoden vor, die Lösun­

gen zur „Optimierung des bestehenden Netzes" zu fördern (Art. 18 Abs. 2 lit. d der 

VO (EU) 2019/943). Ohne eine entsprechende Kostenanerkennung hätten die 

Übertragungsnetzbetreiber darüber substantielle wirtschaftliche Nachteile in dem 

Bemühen, die Gesamteffizienz des Systems i.S.d. Art. 18 Abs. 8 S. 2 der VO (EU) 

2019/943 durch Maßnahmen der Höherauslastung zu erhöhen (s. Rn. 54). 

10 Mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung verpflichten sich die Übertragungsnetzbe-

treiber die Ersatzzahlungen und Kostenerstattungen an Betreiber technischer Infra-
, 

strukturen auf Notwendigkeit und Gebotenheit zu überprüfen. Gemäß§ 49a Abs: 3 

Satz 1 Nr. 2 EnWG ist die technisch und wirtschaftlich vorzugswürdige Lösung zu 

bestimmen. Dabei ist der Umfang der Kostenübernahmeerklärung ausschließlich 
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auf die nachweisbaren und notwendigen Mehrkosten, die durch die betrieblichen, 

organisatorischen oder technischen Maßnahmen entstehen, sowie auf den gesetz-

lich vorgesehenen_Aufschlag beschränkt. 

11 Diese Festlegung erfasst nur notwendige Mehrkosten für die genannten Maßnah-

men im Zusammenhang mit der Höherauslastung. Erfasst sind ausschließlich Kos-

ten, die aus Abrechnungen ;zwischen den Betreibern technischer Infrastrukturen 

und dem Übertragungsnetzbetreiber resultieren bzw. Kosten für unabhängige tech-

nische Sachverständige nach § 49a }\bs. 4 und 5 EnWG. Sofern es sich um Kosten 

handelt, die über andere regulatorische Instrumente wie der Investitionsmaßnahme 

· (§ 23 ARegV) oder dem Kapitalkostenaufschlag (§ 1 0a ARegV) abgebildet werden, 

sind die Kosten nicht von dieser Festlegung erfasst. Eine weitergehende Vergütung 

bzw. eine Doppelanerkennung der Kosten erfolgen nicht. 

12 Das Verf~hren wurde mit Veröffentlichung auf der Internetseite der Bundesnetza-

gentur am 19.12.2024 eingeleitet. 

13 Auf der Grundlage der von den Übertragungsnetzbetreibern erklärten Absicht und 

dem Entwurf der freiwilligen Selbstverpflichtung hat die Beschlusskammer die Kon-

sultation durchgeführt. Den Beteiligten und den vom Verfahren berührten Wirt-

schaftskreisen wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

14 Die Übertragungsnetzbetreiber weisen in einer gemeinsamen Stellungnahme vom 

21.01.2025 darauf hin, dass der Begriff der „Mehrkosten" entsprechend dem Wort-

laut der §§ 49a und 49b EnWG durch „notwendige Mehrkosten" präzisiert werden 

solle. 

15 Der Verband der Feml~itungsnetzbetreiber (FNB Gas) hat ebenfalls am 21.01.2025 

eine Stellungnahme abgeben. Darin wird u.a. vorgetragen, dass eine vollumfängli-

che Kostenerstattung an einen betroffenen lnfrastrukturbetreiber sicherzustellen 

sei. Dies sei klarzustellen. Es sei unerheblich, .ob die betroffene Infrastruktur regu-

liert sei oder nicht. Der gesetzlichen Grundlage folgend, müssten die Kosten verur-

sachungsrecht dem Übertragungsnetzbetreiber zugeordnet werden. Insbesondere 

seien die Kosten so lange zu tragen bis keine Beeinflussung mehr vorliege und so-

mit keine Schutz-, Wartungs- und lnstandhaltungsmaßnahmen mehr erforderlich 
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seien. Eine Wälzung auf anc;jere regulierte Unternehmen sei ausgeschlossen. Ne-

ben der gesetzlich vorgesehenen Einmalzahlung sei auch eine Auswahlmöglichkeit 

zur jährlichen Kostenerstattung an den betroffenen lnfrastrukturnetzbetreiber sinn-

voll. Eine Fixierung auf das Enddatum 2065 sowie der Ansatz von maximal 55 Jah-

ren als Dauer der Erstattung sei nicht sinnvoll. Die in Anlage B 11 der FSV unter dem 

Punkt Wartung und Instandhaltung vorgesehene Pauschale sei zu niedrig beziffert. 

Zudem seien Ersatzinvestitionen erneut zu ersetzen und nicht von der Einmalzah-

lung erfasst. Nachweis- und Prüfpflichten sollten vereinfacht werden. Der FNB Gas 

wünscht eine Klarstellung zum Gültigkeitszeitraum der Festlegung im Hinblick auf 

bereits geschlossene Verträge und im Hinblick auf die Zeit nach 2028. 

16 Die Beschlusskammer hat gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 EnWG die zuständigen Lan-

desregulierungsbehörden und das Bundeskartellamt über die Einleitung des Ver-

fahrens informiert. Die Behörden konnten gemäß§ 58 Abs. 1 Satz 2 EnWG Stellung 

nehmen. Der Länderausschuss wurde gern. § 60a ·EnWG beteiligt. 

17 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

18 Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an uni-

onsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften 

vom 22.12.2023 (BGBI. 2023 1Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompe-

tenzverteilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbe-

hörde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des natio-

nalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) vom 02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

19 Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die nor-

mative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulie-

rungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 
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Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. l_nsoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland 

vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der nationalen Regulierung~behörde verletzt, indem es im deut-

schen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, ein-

schließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen 

Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

1.1 Gesetzesreform und Übergangsregelung 

20 Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil 

des EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Kla-

gegrundes umgesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung 

der Netzzugangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben 

angepasst. Damit hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen 

Kompetenz für die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 
1 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die 

nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 

21 Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben; ebenso wie 

§ 21a EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der 

Regulierungsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechts-

verordnungen enthaltenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und 

ergänzt. 

22 Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach 

Ablauf einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur 

Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeit-

punkt des f',ußerkrafttretens entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode 

im Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

23 In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß § 21 Abs. 3 

Satz 5 und§ 21a Abs. 3 Satz 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz 

übertragen. Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre 

Seite 9 von 22 



schrittweise entstandenes normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehöri­

~en Anwendungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkraft-

treten der Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fort-

zuführen. · Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende Rechts;.., Pla-

nungs- und Investitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungsrah-

mens_ gewährleistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung ver-

mieden werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

1.2 Interessenabwägung 

24 Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in§ 21a und§ 24 EnWG a.F. 

erlassenen Verordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Re-

gelwerk zur Entgeltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung 

eines transparenten, vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens 

grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Ab-, 

weichungskompetenz nach§ 21 Abs. 3 Satz 5 und§ 21a Abs. 3 Satz 4 EnWG ab. 

Einen materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Eur9päischen 

Rechts hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 02'.09.2021 nicht festgestellt und 

erkennt auch die Beschlusskammer nicht. 

25 Ein Kernstück des national etablierten· Regulierungssystems sind die fünfjährigen 
1 

Regulierungsperioden im Anreizregulierungs- und. Netzentgeltbereich. Für die 

Dauer einer bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der 

Rechtsrahmen für die gesamte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen 

w~hrend einer laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechts-

unsicherheit verbunden, ~ie gerade durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung 

der materiell europarechtskonformen. Vorgaben vermieden werden können. Dar-

über hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeitraum die notwen-

digen Investitionen in die Energieversorgungsnetze · und führt zu Unsicherheiten 

nicht nur für die regulierten Unternehmen, sondern.auch für die sonstigen Marktteil-

nehmer. 
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26 Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berech-

nung oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netz-

zugang „mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder geneh-

migt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der 

Richtlinie (EU) 2019/944.' Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten 

Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösober:.. 

grenze anknüpfenden und weiterer nach den . Rechtsverordnungen vorgesehenen 

Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch. die Regulierungsbe-

hörde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultationsprozess 

dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Laufende Verfahren bspw. zur Festlegung 

der Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jahre ver-

zögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzun-

gen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schwerlich 

vereinbar. 

2. Zuständigkeit 

27 Die Zuständigkeit der'Bundesnetzagentur ergibt sich aus§ 54 Abs. 1, 1. HS EnWG, 

die der Beschlusskammer aus § 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

28 Die Zuständigkeit der Großen Beschlusskammer gemäß § 59 Abs. 3 Satz 3 EnWG 

ist nicht gegeben. Die Große Beschlusskammer trifft pundesweit einheitliche Fest-

legungen zu den Bedingungen und Methode-n für den Netzzugang und zu den, Be-

dingungen und Methoden zur Ermittlung der dafür erhobenen Entgelte nach den 

§§ 20 bis 23a, 24 bis 24b sowie 280 Abs. 3 EnWG. Vorliegend handelt es sich je-

doch um eine Festlegung zur Umsetzung der bis zum 31.12:2028 gültigen Anreiz-

regulierungsverordnung und gerade nicht um eine bundesweit einheitliche Festle-

gung. 

3. Rechtsgrundlage 

29 Die Festlegung beruht auf§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV. Da-

nach kann die Regulierung·sbehörde Fe~tlegungen zu den • Bereichen treffen, die 

nach § 11 Abs. 2 Satz 2 bis 4 ARegV einer wirksamen Verfahrensregulierung un-

terliegen. 
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30 Die Regelung des § 11 Abs. 2 Satz 2 ARegV sieht bei Stromversorgungsnetzen die 

Möglichkeit vor, Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile zu behan-

deln, soweit diese einer wirksamen Verfahrensregulierung unterliegen. Eine wirk-

same Verfahrensregulierung nach § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV liegt vor, soweit eine 

umfassende Regulierung. des betreffenden Bereichs durch vollziehbare Entschei-

dung der Regulierungsbehörden oder freiwillige Selbstverpflichtungen der Netzbe-

treiber erfolgt ist und die Regulierungsbehörde dies nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV 

festgelegt hat. 

31 Die Festlegung zum Geltungszeitraum beruht auf§§ 3, 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV. 

32 Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 EnWG 

4. Formelle Rechtmäßigkeit 

33 Die Entscheidung beruht auf den freiwilligen Selbstverpflichtungen der Übertra-

gungsrietzbetreiber. Den Beteiligten und den vom Verfahren berührten Wirtschafts-

kreisen wurde gemäß § 67 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

34 Die Beschlusskammer hat gemäß § 5q Abs. 1 Satz 2 EnWG die zuständigen Lan-

desregulierungsbehörden und das Bundeskartellamt über die Einleitung des Ver-

fahrens informiert. Die Behörden konnten gemäß§ 58 Abs. 1 Satz 2 EnWG Stellung 

nehmen. Der Länderausschuss wurde gemäß§ 60a EnWG beteiligt. 

5. Materielle Rechtmäßigkeit 

35 Die Voraussetzungen für den Erlass dieser Festlegung liegen vor. Die Beschluss-

kammer hat das ihr zustehende Ermessen ausgeübt. Die Festlegung zur wirksamen 

Verfahrensregulierung ist erforderlich und geboten, 

5.1 Festlegungszweck 

36 Nach § 32 Abs. 1 ARegV kann die Regulierungsbehörde Fe$tlegL:Jngen im Rahmen 

· der Anreizregulierung treffen, wenn sie der Verwirklichung eines effizienten Netzzu-

gangs und der in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Zwecke dienen. 

37 Die vorliegende Festlegung einer wirksamen Verfahrensregulierung dient der Ver-

. wirklichurig eines effizienten Netzzugangs gemäß § 32 Abs. 1 ARegV sowie §§ 20 
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bis 21 a EnWG, indem sie zuverlässige Rahmenbedingungen für die betroffenen 

Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der sachgerechten Berücksichtigung von 

Mehrkosten im Zusammenhang mit der Höherauslastung der Netze schafft. Damit 

wird dem Ziel eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuverlässigen Be-

triebs von Übertragungsnetzen Rechnung getragen. 

5.2 Verwirklichung der in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Zwecke 

38 Die Festlegung dient maßgeblich der Verwirklichung der in § 1 Abs. 1 EnWG ge-

nannten Zwecke einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreund.li-

chen, effizienten, umweltverträglichen und treibhausgasneutralen leitungsgebunde-

nen Versorgung der Allgemeinheit mit Strom. Bei der vorliegenden Festlegung ste-

hen insbesondere die Ziele einer sicheren und effizienten Versorgung sowie die Si-

cherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs 

von Energieversorgungsnetzen gemäß§ 1 Abs. 2 EnWG im Vordergrund. Zur Ver-

folgung der Ziele des§ 1 Abs. 1 EnWG berücksichtigt die Regulierung die optimierte 

Nutzung der Energieversorgungsnetze(§ 1 Abs. 2 Satz 2 Nr . .1 EnWG). Die Versor-

gungssicherheit ist ein wichtiges Ziel von überragendem allgemeinem Interesse. Es 

handelt sich um einen Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung einer sicheren Ener-

gieversorgung, bei der es sich nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts ebenfalls um ein „Gemeinschaftsinteresse höchsten Ranges" 

handelt (BVerfGE 25, 1 (16); 30, 292 (323 f.)).' Die HöherauslastUng leistet zudem 

einen sigi:,ifikanten Beitrag zur Energiewende und damit zum verfassungsrechtlich 

gebotenen Erreichen der internationalen und nationalen Klimaziele (vgl. BR-Drs. 

230/23; S. 118) und dient damit dem Zweck der möglichst umweltverträglichen Ver-

sorgung der. Allgemeinheit mit Strom im Sinne des§ 1 Abs. 1 EnWG. Durch das 

Kosteneinsparungspotentiar handelt es sich darüber hinaus um einen Beitrag zur 

möglichst preisgünstigen Versorgung. 

5.3 Festlegung ist erforderlich und geboten 

39 Bei der Entscheidung, ob die Beschlusskammer von ihrem Aufgreifermessen Ge-

brauch macht, hat sie berücksichtigt, dass die Festlegung _erforderlich und geboten 

ist, um den Umständen und Kosten der Übertragungsnetzbetreiber durch die Maß-

nahmen im Zusammenhang mit der Höherauslastung Rechnung zu tragen. 
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40 Während in der Vergangenheit Kosten für die Höherauslastung und damit zusam-

menhängenden Schutzmaßnahmen konstantwaren, zeichnet sich ab, dass bei ver-

mehrter Nutzung der temporären und dauerhaften Höherauslastung nach den 

§§ 49a und 49b EnWG erhebliche Mehrkosten entstehen. Die am 12.10.2022 in 

Kraft getretenen Regelungen werden nun nach und nach flächendeckend ange'" 

wandt. Nachdem zunächst vor allem Planungskosten angefallen sind, sind nun 

deutliche Mehrkosten aufgrund von investiven, konstruktiven Maßnahmen zu erwar-

ten. Dies ist für die Beschlusskammer der Anlass das Festlegungsverfahren einzu-

leiten. 

41 Bei der Entscheidung zur Ausgestaltung der Festlegung hat die Beschlusskammer 

das ihr zustehende Auswahlermessen ausgeübt. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass mit der vorliegenden freiwilligen Selbstverpflichtung eine sach- und inte-

ressengerechte Regelung vorliegt, die den berechtigten Interessen der Übertra-

gungsnetzbetreiber an Verlässlichkeit der Kostener~tattung für der Höhe nach nicht 

abschließend bestimmte, wirtschaftlich erhebliche Kosten im Rahmen der ARegV 

Rechnung trägt. Dies betrifft einen elementaren Kernbereich der Versorgungssi-

cherheit als exklusive Aufg.abe qer Übertragungsnetzbetreiber, denen in der Regel-

zone die Systemverantwortuog zukommt (§ 13 EnWG). 

42 Mit eingeflossen ist auch die Überlegung, dass durch die Transformation des Ener-

giesystems im Rahmen der Energiewende auch_ die bestehenden Netze Verände-

rungen ausgesetzt sind. Die Vorgaben zur Höherauslastung führen zu Mehrkosten 

für die Übertragungsnetzbetreiber. Auf der anderen Seite werden auch die Interes-

sen der Netznutzer angemessen berücksichtigt. Insbesondere ist durch die freiwil-

lige Selbstverpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber dem grundsätzlichen Inte-

resse der Netznut~er angemessen Rechnung getragen, dass die· Übertragungs-

netze kosteneffizient und zugleich leistungsfähig betrieben werden sollen. 

5.4 Umfang der Kostenerstattung 

43 Die Beeinflussung anderer technischer Infrastrukturen ist bei der Höherauslastung 

bei räumlicher Nähe unvermeidbar. Die Übertragungsnetzbetreiber haben die not-

wendigen Kosten für zu ergreifende Schutzmaßnahmen zu erstatten. Dies ent-

spricht dem Verursacherprinzip. 
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44 Von dieser Festlegung sind Kosten erfasst, die' auf Sachverhalten beruhen, die aus 

technischen Gründen vorgegeben werden und für die Übertragungsnetzbetreiber 

demnach nicht beeinflussbar sind. Dies rechtfertigt eine Einordnung als dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile nach Maßgabe der Tenorziffer 2. Erfasst sind 

damit Kosten, die aus Abrechnungen zwischen dem Betreiber anderer technischer 

Infrastrukturen und dem Übertragungsnetzbetreiber resultieren. Erfasst sind Kos-

ten, die ursächlich auf der elektromagnetischen Beeinflussung beruhen, nicht aber 

solche, die den Betreibern technischer Infrastrukturen ohnehin im Rahmen der re-

gulären Tätigkeit angefallen wären. Kosten für unabhängige technische Sachver-

ständige gemäß§ 49a Abs. 4 EnWG und § 49a Abs. 5 EnWG sind ebenfalls erfasst, 

da es sich um Kosten handelt, die kausal und unmittelbar mit der Beeinflussungs-

bewertung bzw.· den Schutzmaßnahmen zusammenhä~gen. Die Kosten sind im 

Falle von Betreibern technischer Infrastruktur, die der Regulierung nach Teil 3 Ab-

schnitt 3 des EnWG unterliegen, nur erstattungs- und anerkennungsfähig soweit sie . 

nicht durch die Betreiber technJscher Infrastruktur selbst gewälzt werden können. 

45 Eventuell anfallende zusätzliche Kosten des Übertragungsnetzbetreibers sind nicht 

erfasst. Dies betrifft insbesondere Umsetzung$kosten für die Sicherstellung und 

Prüfung der Maßnahmen sowie zusätzliche Personal-, Rechts- und Beratungskos-

te·n. Diese Kosten sind vom Budgetprinzip abgedeckt. Die Beschlusskammer erwar-

tet keine zusätzlichen Kosten bei den Übertragungsnetzbetreibern, die so hoch sind, 

dass eine vom Grundprinzip der ARegV abweichende Einstufung der Kosten als 

verfahrensregulierte Kosten zu erfolgen hat. Es sind mit der Umsetzung keine Ver-

gütungsvolumina mit einer erheblichen Kostenbelastung für die Übertragungsnetz-

betreiber verbunden, die eine andere Betrachtung nahelegen. 

46 Kosten, die über andere regulatorische Instrumente abgebildet werden, sirid von 

dieser Festlegung ebenfalls nicht erfasst. Eine Doppelberücksichtigung ist unzuläs-

sig. 

Seite 15 von 22 



5.5 Wirksame Verfahrensregulierung durch freiwillige Selbst-
verpflichtung 

47 Die Beschlusskammer erkennt die den Übertragungsnetzbetreibern aufgrund der 

Maßnahmen zwr temporären oder dauerhaften Höherauslastung des Netzes nach 

§§ 49a und 49b EnWG entstehenden Kosten als verfahrensregulierte Kosten an. 

48 Die von den Übertragungsnetzbetreibern vorgelegten freiwilligen Selbstverpflichtun-

gen erfüllen die Anforderungen an eine wirksame Verfahrensregulierung. Sie ent-

halten eine sachliche Eingrenzung auf die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit 

den Regelungen der Höherauslastung stehen und den sich in diesem Zusammen-

hang notwendigerweise ergebenden Kosten. Erfasst sin9 dabei Kosten aufgrund 

von Ersatzzahlungen und Kostenerstattungen an Betreiber technischer Infrastruk-

turen sowie die Kosten für unabhängige technische Sachverständige nach § 49a 

Abs. 4 und 5 EnWG. 

49 In der Konsultation wurde vqrgetragen, dass die Kostenerstattung nicht auf einen 

Zeitraum zu begrenzen sei. Vielmehr sei eine gewöhnliche Nutzungsdauer von 120 

Jahren oder mehr anzusetzen. Die freiwillige Selbstverpflichtung erfasst' eine maxi-

male Nutzungsdauer von 55 Jahren, jedoch maximal für den Zeitraum bis 2.065. Aus 

Sicht der Beschlusskammer handelt es sich um eine sachgerechte Eingrenzung. 

Zunächst spricht für eine grundsätzliche Begrenzung der Kostenerstattung das in 

§ 3 des Bundes-Klimaschutzgesetzes genannte Ziel bis zum Jahr 2045 die Treib-

hausgasemissionen so weit zu mindern, dass Netto-Treibhausgasneutralität er-

reicht wird. Sofern eine Infrastruktur nachweislich länger treibhausgasneutral ver-

wendet werden kann, kann der Erstattungszeitraum darüber hinaus gehen. Dann 

greifen wiederrum die Nutzungsdauerannahmen bzw. das Jahr 2065 als Höchst;. 

grenze. Das Jahr 2065 als Obergrenze gewährleistet einen ausreichenden Betrach-

tungszeitraum für die hier erfolgende Einstufung verfahrensregulierter Kosten mit 

dem Anwendungszeitraum bis 2028 (siehe hierzu Abschnitt 7). Die Begrenzung auf 

55 Jahre entspricht der Anlage 1 der GasNEV zu den betriebsgewöhnlichen Nut-

zungsdauern von Anlagegütern in der Gasversorgung. Die kalkulatorische Betrach-

tung ist maßgeblich bei . der regulatorischen Kostenanerkennung. Damit wird gesi-

chert, dass unter den durch die Höherauslastung geschaffenen technischen Rah-
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menbedingungen weiterhin ein sicherer Betrieb der jeweiligen Leitungen gewähr-

leistet ist und dadurch perspektivisch insbesondere auch ihre klimaneutrale Nach-

bzw. Weiternutzung ermöglicht wird. 

50 Zudem wurde ·in der Konsultation gefordert, dass auch spätere Ersatzinvestitionen 

zu erfassen seien. Es handele siGh um eine bloße lnstandhaltungsmaßnahme. Aus 

Sicht der Beschlusskammer ist ein Reparaturaufwand über die Wartung und In-

. standhaltung erfasst, die erneute Neuerrichtung fällt nicht unter die Regelung des 

§ 49a EnWG. Die Ersterrichtung der technischen Schutzmaßnahmen wird als ei-

genständiger Vermögensgegenstand im Sachanlagevermögen des jeweils betroffe- . 

nen lnfrastruktumetzbetreibers bilanziert. Bei einem Austausch wird die Maßnahme 

in der Regel als Reparaturaufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen 

sein. Erfolgt hingegen ein Ersatz durch ein Bauteil.mit .erweiterter Funktionalität, wird 

ein neuer Vermögensgegenstand im Sachanlagevermögen bilanziert. Der Repara-

turaufwand ist über die Wartung und Instandhaltung erfasst, die erneute Neuerrich-

tung am selben Standort oder in unmittelbarer Nähe fällt nicht unter die Regelung 

des § 49a EnWG. Dies stellt die freiwillige Selbstverpflichtung klar. 

51 In der Konsultation wurde vorgetragen, dass die Pauschale für jährliche Wartungs-

und Instandhaltungskosten zu niedrig angesetzt sei. Die freiwillige Selbstverpflich-

tung sieht hier keine Beschränkung vor: Sofern ein höherer Betrag gefordert wird, 

bedarf es eines gesonderten Nachweises. Dies gewährleistet, dass auch höhere 

Beträge erstattbar sind, zugleich aber die nachgewiesenen Kosten nur in effizien-

tem Umfang in der Erlösobergrenze berücksichtigt werden. 

52 Die freiwillige Selbstverpflichtung ist so gefasst, dass sie im Fall einer möglichen 

Gesetzesanpassung fortgelten kann. Die Öffnungsmöglichkeiten entsprechen-dem 

Gesetzvorschlag zur Anpassung der §§ 49a und 49b EnWG (Entwurf eines Geset-

zes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Bereich der Endkundenmärkte, 

des Netzausbaus und der Netzregulierung, BT-Drs. 20/14199 vom 13.12.2024). 

Dies betrifft insbesondere die Kostenzuordnung. Die freiwillige Selbstverpflichtung 

sieht eine Öffnung vor für den Fall, dass eine Kostenzuordnung zu einer regulierten 

Infrastruktur gesetzlich vorgesehen ist. Solange es eine solche gesetzliche Zuord-

nung nicht gibt, bleibt es bei dem gesetzlich vorgesehenen Verursacherprinzip. Dies 

ist aktuell der Fall. Die in der Konsultation ebenfalls geforderte Auswahlmöglichkeit 
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zwischen einer Einmalzahlung und einer jährlichen Kostenerstattung ist ebenfalls 

durch den Gesetzgeber vorzugeben und Bestandteil des genannten Gesetzent-

wurfs. Die freiwillige Selbstverpflichtung lässt auch hier Spielraum, um im Fall einer 

späteren gesetzlichen Anpassung den Vertragsparteien ausreichende Sicherheit 

hinsichtlich der Kostenerstattung zu geben und so weiterhin eine zeitnahe Einigung 

der Vertragsparteien zu ermöglichen. 

53 Die nach § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV erforderliche freiwillige Selbstverpflichtung 

wurde seitens der Übertragungsnetzbetreiber unterzeichnet. Mittels dieser ·in de17 

Anlagen 1 bis 4 zu ~iesem Beschluss enthaltenen freiwilligen Selbstverpflichtung 

versichern die Übertragungsnetzbetreiber jeweils, die Maßnahmen gemäß den Vor-

gaben der §§ 49a und 49b EnWG und der freiwilligen Selbstverpflichtung zu prüfen 

und eine Kostenerstattung nur im notwendigen Umfang vorzunehmen. Die Übertra-

gungsnetzbetreiber verpflichten sich zudem, Kosten ausschließlich auf Nachweis 

bzw. über vorab vereinbarte und im Anhang zur freiwilligen Selbstverpflichtung be-

nannte Pauschalen zu erstatten. Dabei ist die Kostenerstattung auf notwendige 

Mehrkosten inklusive des im Gesetz gehannten Aufschlags (§ 49a Abs. 3 Satz 3 

EnWG) beschränkt. Die Übertragungsnetzbetreiber verpflichten sich, den Bedarf 

und den Umfang der Maßnahmen · zu plausibilisieren sowie die refinanzierbaren 

Kosten sachlich und rechnerisch zu prüfen. Anders als in der Konsultation vorgetra-

gen bedarf es aus Sicht der Beschlusskammer keiner Konkretisierung bzw. Be-

schränkung der Prüf- und Nachweispflichten. Durch die Prüf- und Nachweispflichten 

wird gewährleistet, dass die Kosten nur in effizientem Umfang in der Erlösober­

grenze berücksichtigt werden. 

54 Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der anliegenden freiwilligen 

Selbstverpflichtungen Bezug genommen. 

55 Bei Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflichtung gelten die durch die Höheraus­

lastung im Geltungszeitraum der Festlegung entstehenden Kosten als wirksam ver-

fahrensregulierte und damit dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. § 11 

Abs. 2 Satz 4 ARegV. 
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6. Anpassung der Erlösobergrenze und lstkosten-Abgleich 

56 Die Vorgaben zum lstkosten-Abgleich in Tenorziffer 3 beruhen auf§ 32 Abs. 1 Nr. 1 

ARegV und§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV. Danach kann die Bundesnetzagentur zwecks 

Verwirklichung eines in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Zwecks durch Festlegung 

nach§ 29 Abs. 1 EnWG Entscheidungen zu den Erlösobergrenzen nach§ 4 ARegV 

treffen. 

57 Von dieser Ermächtigung macht die Beschlusskammer hiermit Gebrauch. Eine ge-

setzliche Regelung zur Anpassung der Erlösobergrenze bei Verfahrensregulierun-

gen mittels freiwilliger Selbstverpflichtungen behandelt § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 

ARegV nicht ausdrücklich. Dort ist normiert, dass der Übertragungsnetzbetreiber 

jeweils eine Anpassung der Erlösobergrenze zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

vornehmen kann, sofern eine Änderung von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 Satz 1 bis Satz 3 ARegV erfolgt ist.. Vorliegend steht aber eine 

Änderung von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV 

in Rede. 

58 In Anlehnung an die in § 4 Al9s. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV zum Ausdruck kommende 

gesetzgeberische Wertung hat die Beschlusskammer entschieden, den Übertra-

gungsnetzbetreibern zu ermöglichen, die entstehenden Kosten jeweils ohne Zeit-

verzug zu refinanzieren. Der Sachverhalt entspricht wirtschaftlich und materiell den 

Ausnahmen bei Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13, 16 und 

18 ARegV; in diesen Fällen darf der Übertragungsnetzbetreiber auf das Kalender-

jahr ab·stellen, auf das die Erlösobergrenze anzuwenden sein soll (sog. t-0-Versatz). 

Bei den vorliegenden dauerhaft nicht be.einflussbaren Kosten für die erforderlichen 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Höherauslastung der Netze handelt es sich 

ebenfalls um Kosten, die aus Versorgungsaufgaben, nämlich solchen zur Gewähr-

leistung der Versorgungssicherheit resultieren. 

59 Die aufgrund der Beeinflussung durch die Höherauslastung zu ergreifenden Maß-

nahmen sind mit einem erheblichen Kostenvolumen für die Übertragungsnetzbe-

treiber verbunden. Die Übertragungsnetzbetreiber schätzen, dass bis. zum Jahr 

2030 Kosten in Höhe von ca. 700 Mio. € für dauerhafte Maßnahmen und in Höhe 
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von ca. 70 Mio. € für temporäre Maßnahmen anfallen. Die hohe Bedeutung der Ver-

sorgungssicherheit lässt es geboten und sachgerecht erscheinen, die Übertra-

gungsnetzbetreiber auch die ihnen dabei entstehenden Kosten ohne Zeitverzug je-

weils zum 1. Januar des Kalenderjahres über die Netzentgelte refinanzieren zu las-

sen. 

60 Damit wird die zeitnahe Refinanzierung gewährleistet. Um dies zu ermöglichen, ha~ 

der . Übertragungsnetzbetreiber die voraussichtlichen Kosten (Plankosten} auf 

Grundlage realistischer Prognosen im Rahmen der Datenmeldung zur Erlösober­

grenze spätestens zwei Werktage vor dem 01. Oktober des Folgejahres mitzuteilen 

(vgl. Festlegung der Berichtspflichten der Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich 

der Bildung der vorläufigen und endgültigen Netzentgelte; BKB-19/0001-A). 

61 Satz 2 der Tenorziffer 3 greift die von Gesetzes wegen bestehende Rechtspflicht 

des Übertragungsnetzbetreibers nach § 5 Abs. 1 ARegV auf, was bedeutet, dass 

die Differenz zwischen den Plankosten und den vom Übertragungsnetzbetreiber er-

zielbaren Erlösen jährlich vom Übertragungsnetzbetreiber zu ermitteln und auf sei-

nem Regulierungskonto zu verbuchen ist. 

7. Anwendungszeitraum 

62 Gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 4, Halbs.· 2 ARegV erfolgt die Festlegung einer wirksamen 

Verfahrensregulierung für die Dauerder gesamten Regulierungsperiode. Die dritte 

Regulierungsperiode endete am 31 .12.2023, die vierte Regulierungsperiode endet 

am 31.12.2028 .. Gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 4, HS. 2 ARegV bleibt es der Beschluss-

kammer unbenommen, eine Festlegung für einen Zeitraum zu erlassen, der meh-

rere Regulierungsperioden umspannt. Von dieser Möglichkeit macht die Beschluss-

kammer vorliegend Gebrauch, indem Teile der dritten und die vierte Regulierungs-

periode erfas~t werden. Die Entscheidung erfasst die im Geltungszeitraum anfallen-

den Kosten. 

63 Die Entscheidung ergeht rückwirkend zum 01.01.2023 (vgl. Tenorziffer 2). Mehrkos-

ten der Übertragungsnetzbetreiber für die aufgrund der §§ 49a und 49b EnWG 

durchgeführten Maßnahmen, sind damit bereits ab 2023 erfasst. Dadurch ist ge-

währleistet, dass bereits frühzeitige Umsetzungen nicht zu Nachteilen für die Über-

tragungsnetzbetreiber führen. Erste Maßnahmen zur Umsetzung der Regelungen 
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zur temporären und dauerhaften Höherauslastung wurden bereits 2023 ergriffen .. 

Kosten, die bereits aufgrund bilateraler Verträge seit dem Jahr 2023 erstattet wur-

den, sind erfasst. Sofern bereits vorab Kosten für die Höherauslastung der Netze 

angefallen sind, ist eine Erstattung gegenüber dem lnfrastrukturbetreiber nicht aus-

geschlossen. Diese Kosten sind lediglich nicht von der FSV und der vorliegenden 

Einstufung als verfahrensregulierte Kosten nicht erfasst. 

64 Die Festlegung ist befristetbis zum 31.12.2028 (Tenorziffer 4). Die Befristung ergibt 

sich bereits aus dem Außerkrafttreten der ARegV mit Ablauf des 31.12.2028 (vgl. 

Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrecht-

liche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften). Die 

Bundesnetzagentur kann zur geeigneten und angemessenen Berücksichtigung der 

bei den Übertragungsnetzbetreibern anfallenden Kosten in den Netzentgelten auch 

in der Folgezeit Festlegungen nach§ 21a EnWG treffen. 

8. Kosten 

65 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

9. Anlagenverweis 

66 Die beigefügten Anlagen (freiwillige Selbstverpflichtungen der Übertragungsnetzbe-

treiber als Anlagen 1 bis 4) sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Rechtsmitt~lbelehrung 

68 Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf), 

einzureichen. 

69 Die Beschwerde ist zu·begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen· Monat. Sie beginnt mit. der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsan-

walt unterzeichnet sein. 

70 Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzerin 

Dr. Heimann 

Beisitzer 

Wetz! 
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Anlage 1 zur Festlegung BKB-24-020-A 50Hertz GmbH 

Freiwillige Selbstverpflichtung (FSV) nach § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber für den Umgang mit Kosten aufgrund elektromagnetischer 
Beeinflussung nach § 49a EnWG und aus temporärer Höherauslastung nach § 49b 
EnWG 

1. Präambel 

Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben nach § 12 EnWG die Verantwortung 

für die Systemsicherheit in den deutschen Übertragungsnetzen. Im Zusammenhang mit der 

Systemverantwortung nach§ 13 EnWG und dem Verringern von Netzengpässen sowie der 

Einsparung von Erdgas in der Stromerzeugung besteht ein nationales Interesse daran·, das 

deutsche Übertragungsnetz höher auszulasten. Mit den §§ 49a, 49b EnWG hat der Gesetz-

geber ein Instrument geschaffen, um die Höherauslastung der H~chstspannungsnetze zu be-

schleunigen un_d zu erleichtern. Die geltenden Grenzwerte werden auch im Rahmen einer Hö­

herauslastung eingehalten. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass der Ausbau oder die Er-

tüchtigung, Umbeseilungen oder Zubeseilungen, Änderungen des Betriebskonzepts eines 

Übertragungsnetzes oder der Seiltausch andere technische Infrastrukturen elektromagnetisch 

beeinflussen können. Vor diesem Hintergrund sind beeinflusste Betreiber technischer Infra-

strukturen verpflichtet, entsprechende Schutzmaßnahmen zu ~rgreifen. Der ÜNB muss gemäß 

§§ 49a, 49b EnWG für die dafür notwendigen Kosten aufkommen. 

Die vorliegende FSV regelt die Modalitäten der Umsetzung und die regulatorische Anerken-

nung und Verrechnung der Kosten, die dem ÜNB bei derAnwendung(§ 49a und § 49b EnWG) 

und Implementierung des Instruments (im Wesentlichen Zahlungen für Schutzmaßnahmen an · 

beeinflusste Betreiber technischer lnfrastrukturen)entstehen. Dadurch soll es der Bundesnetz-

agentur ermöglicht werden, das Ergebnis des Vorgehens entsprechend der FSV ·gemäß § 11 

Absatz 2 Satz 4 ARegV als wirksam verfahrensreguliert zu behandeln. 

II. Sachlicher und zeitlicher Anwendungsbereich 

Elektromagnetische· Beeinflussungen der technischen Infrastruktur entstehen bei räumlicher 

Nähe von Anlagen der Stromübertragung zu anderen metallischen Infrastrukturen, etwa.Rohr-

leitungen für Gas, Öl oder andere Stoffe und Produkte. Aufgrund des planerischen Bünde­

lungsgebotes ergeben sich solche Situationen besonders häufig, so dass die Beeinflussungen 

dann unvermeidlich sind. 
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Die §§ 49a, 49b EnWG schaffen die Möglichkeit, durch Ausbau oder die Ertüchtigung, Umbe-

seilungen oder Zubeseilungen, Änderungen des aetriebskonzepts eines Übertragungsnetzes 

oder durch Seiltausch, die Übertragungsfähigkeit des Netzes_ zu erhöhen. 

§ 49a EnWG betrifft dabei allgemein die elektromagnetische Beeinflussung und regelt u.a. die 

genauen Informations- und Abwicklungspflichten, während § 49b EnWG eine temporäre Hö­

herauslastung bei Duldung durch die Betreiber technischer Infrastruktur vorsieht. Beide Vor-

schriften verpflichten zu Ersatzzahlungen bzw. Kostentragungen und -erstattungen für die be-

trieblichen, organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen einschließlich der notwen-

digen Kosten für Unterhaltung und Betrieb an die Betreiber technischer Infrastrukturen durch 

die Übertragungsnetzbetreiber. Diese freiwillige Selbstverpflichtung · umfasst Zahlungen für 

Maßnahmen auf Grundlage beider Vorschriften. Sie ist darüber hinaus auf solche Maßnahmen 

anwendbar, die sachlich zwar in den Anwendungsbereich des § 49b EnWG fallen, aber nach 

dem in § 49b Absatz 1 Satz 1 EnWG bestimmten Zeitraum stattfinden. 

III. Kostenanerkennung 

Durch diese freiwillige Selbstverpflichtung werden Kosten anerkannt, soweit sie nicht durch 

Investitionsmaßnahmen . nach § 23 ARegV oder den Kapitalkostenaufschlag , nach 

§ 1Oa ARegV anerkannt werden. Handelt es sich bei der betroffenen Infrastruktur eines Dritten 

um eine regulierte Infrastruktur, so wird auch gewährleistet, dass es durch klare Zuordnung 

des Anlagevermögens und vertraglicher Vereinbarungen zu keiner Doppelanerkennung 

komrnt. Insbesondere geht eine Zuordnung zu den eigenen betriebsnotwendigen Kosten des 

Betreibers der regulierten Infrastruktur vor, soweit diese gesetzlich vorgesehen ist. 

Durch die freiwillige Selbstverpflichtung werden anerkannt: 

1. Kosten aufgrund von Ersatzzahlungen und Kostenerstattungen an Betreiber techni-

scher Infrastrukturen: 

a) Kosten für notwendige und gebotene betriebliche und organisatorische Maßnah-

men, insbesondere solche der Anlage Abschnitt A, 

b) Kosten für notwendige und gebotene technische Maßnahmen, einschließlich der 

notwendigen Kosten für die Unterhaltung urid den Betrieb, einschließlich Wartung 

und Instandhaltung, über die Dauer, die der zu erwartenden NUtzungsdauer der 

technischen Schutzmaßnahme entspricht, insbesondere solche der Anlage Ab-

schnitt B, sowie 
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c) Aufschlag auf die Anschaffungs:. und Herstellkosten gemäß § 255 HGB der tech-

nischen Schutzmaßnahmen, sofern und soweit dies gesetzlich vorgesehen ist, ins-

besondere ein Aufschlag in Höhe von 5 % für Fälle, in denen der Betreiber der 

technischen Infrastruktur binnen sechs Monaten nach Anfrage durch den ÜNB ge-

genüber diesem die unbedingte r=reigabe zur Inbetriebnahme erklärt hat. 

2. Kosten für unabhängige technische Sachverständige gemäß § 49a EnWG. 

Die Kosten der Betreiber technischer Infrastruktur gemäß Ziffer 1 werden durch die ÜNB aus-

schließlich gegen Nachweis erstattet. Die Kosten nach Ziffer 1 Buchstabe b sind im Falle von 

Betreibern technischer Infrastruktur, die der Regulierung durch die Bundesnetzagentur oder 

einer Landesregulierungsbehörde unterliegen, nur erstattungs- und anerkennungsfähig soweit 

sie nicht durch die Betreiber technischer Infrastruktur selbst gewälzt werden können. Eine jähr-

liche Erstattung von Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb; einschließlich Wartung und 

Instandhaltung, von technischen Schutzmaßnahmen ist nur möglich, wenn und soweit dies 

gesetzlich vorgesehen ist. 

Soweit einer gesetzlich vorgesehenen einmaligen Ersatzzahlung eine zu erwartende Nut-

zungsdauer zugrunde gelegt werden muss, beträgt diese 55 Jahre abzüglich der bereits ver-

gangenen Nutzungsdauer, jedoch maximal den Zeitraum bis 2065. Maßgeblich dabei ist je-

weils die erwartete tatsächliche Nutzungsdauer der technischen Schutzmaßnahme. 

Die Kosten für technische Schutzmaßnahmen sind nur e'inmalig anzusetzen; ein Ersatz ist 

nicht in der Einmalzahlung nach § 49a EnWG vorzusehen. 

Soweit gemäß dieser freiwilligen Selbstverpflichtung Pauschalen festgelegt werden, können 

auch Pauschalen erstattet werden .. Eine die Pauschalen überschreitende Erstattung erfolgt 

ausschließlich gegen gesonderten Nachweis. 

IV. Nachweis- und Prüfpflichten 

Eine Kostenerstattung kommt nur in Betracht, wenn die Maßnahme des Betreibers technischer 

Infrastruktur durch Maßnahmen auf Grundlage von §§ 49a, 49b EnWG veranlasst ist. Die Kos-

tenerstattungen an Betreiber technischer Infrastruktur erfolgt nur gegen Nachweis. Die Über-

tragungsnetzbetreiber prüfen die Nachweise auf inhaltliche und formale Plausibilität. Zu prüfen 

ist auch die Notwendigkeit der Durchführung der Maßnahme dem Grunde nach. 

Soweit ein Gutachten eines unabhängigen technischen Sachverständigen vorliegt, ist dies im 

Hinblick auf vorzugswürdige Maßnahmen und notwendige Kosten für die Übertragungsnetz-

betreiber anzuwenden. 
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Soweit ein Aufschlag nach III. Ziffer 1 Buchstabe c gesetzlich vorgesehen und an die Einhal-

tung von Fristen gebunden ist, so werden diese maßnahmenbezogen dokumentiert und auf 

Nachfrage der Beschlusskammer vorgelegt. 

V. Gültigkeit der FSV 

Die vorliegende FSV gilt rückwirkend ab 01.01.2023 bis zum Ende der vierten Regulierungs-

periode am 31.12.2028. 

VI. Öffnungsklausel 

Eine Anpassung der FSV kann auf Antrag der ÜNB erfolgen, falls sich die zugrundeliegenden 

Umstände ändern. In diesem Falle gelten die Maßgaben dieser FSV jedoch fort, bis zur Auf-

hebung oder Änderung der entsprechenden nach§ 29 Absatz 1 EnWG, § 32 Absatz 1 Nr. 4. 
i.V.m. § 11 Absatz 2 Satz 4 ARegV erlassenen Festlegung durch die BNetzA. Unter den zu-

grundeliegenden Umständen werden auch rechtliche und/oder regulatorisi::he.Vorgaben ver-

standen. 

Unterschriften 

50Hertz Transmission GmbH 
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Anlage 

A. Betriebliche und organisatorische Maßnahmen 

Maßnahme Abrechnung 

Bewertung betroffener Schutzabschnitte auf Grundlage vor-
handener Gutachten (z.B. Abgleich mit Altgutachten) 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand (Stundensatz) 

Kennzeichnung von Planblättern und Implementierung im 
GIS 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand (Stu.ndensatz) 

Betriebsanweisung und Gefährdungsbeurteilung anpassen Pauschale Abrech-
nung: 850 € einmal 
p'ro Jahr pro Unter-
nehmen für die· 
Dauer der betriebli-
chen und organisa-
torischen Maßnah-
men 

Erstellung eines Berührungsschutzkonzepts Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand (Stundensatz) 

Interne und externe Kommunikation der neuen Situation auf-
grund von § 49b EnWG: 

• Sensibilisierung des Betriebspersonals durch jährliche 
Schulungen.' Nicht gemeint sind die regLJlären Arbeits-
$icherheitsschLih.mgen. 
Sensibilisierung von Dienstleistern durch kontinuierli-• 
ehe Schulungen. Nicht gemeint sind die regulären Ar-
beitssicherheitsschulungen. 

Pauschale Abrech-
nung: 950 € einmal 
pro Jahr pro Beein-
flussungsabschnitt 

Frei zugangliche Leitungsteile einzäunen und isolieren; Zu-
sätzliche Beschriftung und Kennzeichnung von Anlagenteilen 
sowie regelmäßige Inspektion in angemessenen, begründba-
ren Intervallen dieser Schutzmaßnahmen 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand 

Bestellung und Instandhaltung/Prüfung von ausreichender 
persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 

Pauschale Abrech-
nung: 800 € einmal 
pro Jahr pro Beein-
flussungsabschnitt 

Überprüfung und ln'Standsetzung von durch die Höherauslas-
tung beschädigten Abgrenzeinheiten für die Langzeitbeein-
flussung im Rahmen von § 49b EnWG 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand 

Mehrkosten pro Maßnahme am Netz für Hochspannungsbe-
einflussung-Schutzmaßnahmen für Baugruben (Schotter, 

pauschale Abrech-
nung: 
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temporäre Tiefenerder, größere Baugruben etc.) bis 100 Me-
ter Baugrubenlänge 

26.000 € pro Bau-
grube 

Mehrkosten pro Maßnahme am Netz für Hochspannungsbe-
einflussung-Schl.itzmaßnahmen für Baugruben (Schotter, 
temporäre Tiefenerder, größere Baugruben etc.) bei mehr als 
100 Metern Baugrubenlänge 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand 
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B. Technische Maßnahmen 

1. Maßnahmenkatalog von investiveri, konstruktiven Maßnahmen zur Sicher-
stellung des Berührungsschutz gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 22 (Kurzzeit-
und Langzeitbeeinflussung)1 

1. Hochspannungsuntersuchung/-berechnung bzw. Planung Berührungs-
schutzmaßnahme 
;:i) Projektierung der Berührungsschutzmaßnahmen 
b) Wegerechtserwerb pro Berührungsschutzmaßnahme (z.B. Kampfmit-

tel, UNB, UWB, etc.) 

2. Umsetzung erforderlicher Berührungsschutzmaßnahmen (Erderbau) 
a) Umsetzung Berührungsschutzmaßnahme (Erderbau) 

(1) Tiefbau (Kabelgraben, Kopfloch Rohrleitung, Kopfloch Schutz-
schrank) 

(2) Verlegung/ Installation Erder (Horizontalerder, Tiefenerder (ge-
schlagen), Kammerder, Tiefenerder (gebohrt)) 

(3) KKS-Montage (Kabel, Abgrenzeinheit, Schutzschrank, Datenfern-
überwachung, etc.) 

b) Einmessung/ Dokumentation des Erders 
c) Entschädigung· Grundstückseigentümer 

3. Reduzierung der Berührurigsspannung durch Einsatz von Reduktionslei-
tern 
a) Umsetzung Berührungsschutzmaßnahme 

(1) Tiefbau (Kabelgraben, Kopfloch Rohrleitung, Kopfloch Schutz-
schrank) 

(2) Verlegung/ Installation Reduktionsleiter 
(3) KKS-Montage (Kabel, Schutzschrank, etc.) 

b) Einmessung/ Dokumentation 
c) Entschadigung Grundstückseigentümer 

4. Reduzierung der Berührungsspannung durch Einbau von Isoliertrennstel-
len (Unterteilung bzw. Verkleinerung des Beeinflussungsabschnittes) 
a) Tiefbau (Baugrube, Verbau (DIN 4124), Wasserhaltung) 
b} Rohrbau 

(1) Sperrung Rohrleitung (Stoppel, Ersatzgasversorgung, ZFP) 
(2) Methanemission (Umpumpverdichter, Fackel) 
(3) Einbau einer zusätzlichen Isoliertrennstelle in die Gasrohrleitung 

(Reduktion der HS-beeinflussten Rohrlänge) 
c) KKS-Mo.ntage (Errichtung KKS-Messstelle an Isoliertrennstelle) 
d) Einmessung/ Dokumentation 

1 Spannungsreduzierende Maßnahmen im Hinblick auf mögliche Wechselstromkorrosion (DVGW-Arbeitsblatt 
GW 28) sind in der Auflistung nicht enthalten. 
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e) Entschädigung Grundstückseigentümer 

f) Neubau einer zusätzlichen Korrosionsschutzanlage 
(1) Projektierung KKS~Anlage 
(2) Wegerechtserwerb 
(3) Tiefbau 
(4) KKS-Montage 
(5) Einmessung/ Dokumentation 
(6) Entschädigung Grundstückseigentümer 

II. Wartung und Instandhaltung 
Wartung und Instandhaltung Tiefenerder: pauschal 1.000 EUR pro Erder pro 

Jahr. Sofern ein höherer Betrag gefordert wird, bedarf es eines gesondE:!rten 

Nachweises. 
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Anlage 2 zur Festlegung BKB-24-020-A FSV Amprion GmbH 

Freiwillige Selbstverpflichtung (FSV) nach § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber für den Umgang mit Kosten a~fgrund elektromagnetischer 
Beeinflussung nach § 49a EnWG und aus temporärer Höherauslastung nach § 49b 

EnWG 

1. Präambel 

Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben nach § 12 EnWG die Verantwortung 

.für die Systemsicherheit in den deutschen Übertragungsnetzen. Im Zusammenhang mit der 

Systemverantwortung nach § 13 EnWG und dem Verringern von Netzengpässen sowie der 

Einsparung von Erdgas in der Stromerzeugung besteht ein nationales Interesse daran, das 

deutsche Übertragungsnetz höher auszulasten. Mit den §§ 49a, 49b EnWG hat der Gesetz-

geber ein Instrument geschaffen, um die Höherauslastung der Höchstspannungsnetze zu be-

schleunigen und zu erleichtern. Die geltenden Grenzwerte werden auch im Rahmen einer Hö­

herauslastung eingehalten. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass der Ausbau oder die Er-

tüchtigung, Umbeseilungen oder Zubeseilungen, Änderungen des Betriebskonzepts ·eines 

Übertragungsnetzes oder der Seiltausch andere technische Infrastrukturen elektromagnetisch 

beeinflussen können. Vor diesem Hintergrund sind beeinflusste Betreiber technischer lnfra-

~trukturen verpflichtet, entsprectiende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Der ÜNB muss gemäß 

§§ 49a, 49b EnWG für die dafür notwendigen Kosten aufkommen. 

Die vorliegende FSV regelt-die Modalitäten der Umsetzung und die regulatorische Anerken-

nung undVerrechnung der Kosten, die dem ÜNB bei der Anwendung (§ 49a und § 49b EnWG) 

und Implementierung des Instruments (im Wesentlichen Zahlungen für Schutzmaßnahmen an 

beeinflusste Betreiber technischer Infrastrukturen) entstehen. Dadurch soll es der Bundesnetz-

agentur ermöglicht werden, das Ergebnis des Vorgehens entsprechend der FSV gemäß § 11 

Absatz 2 Satz 4 ARegV als wirksam verfahrensreguliert zu behandeln . 

. 
II. Sachlicher und zeitlicher Anwendungsbereich 

Elektromagnetische Beeinflussungen der technischen Infrastruktur entstehen bei räumlicher 

Nähe von Anlagen der Stromübertragung zu anderen metallischen Infrastrukturen, etwa Rohr-

leitungen für Gas, Öl oder andere Stoffe und Produkte. Aufgrund des planerischen Bünde­

lungsgebotes ergeben sich solche Situationen besonders häufig, so dass die Beeinflussungen 

dann unvermeidlich sind. 

1 



Die §§ 49a, 49b EnWG schaffen die Möglichkeit, durch Ausbau oder die Ertüchtigung, Umbe-
-seilungen oder Zubeseilungen, Änderungen des Betriebskonzepts eines Übertragungsnetzes 

oder durch Seiltausch die Übertragungsfähigkeit des Netzes zu erhöhen. 

§ 49.a EnWG betrifft dabei allgemein die elektromagnetische Beeinflussung und regelt u.a. die 

genauen Informations- und Abwicklungspflichten, während § 49b EnWG eine temporäre Hö­

herauslastung bei Duldung durch die Betreiber technischer Infrastruktur vorsieht. Beide Vor-

schriften verpflichten zu Ersatzzahlungen bzw. Kostentragungen und -erstattungen für die be-

trieblichen, organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen einschließlich der notwen-

digen .Kosten für Unterhaltung und Betrieb an die Betreiber technischer ·lnfrastrukturen durch 

die Übertragungsnetzbetreiber. Diese freiwillige Selbstverpflichtung umfasst Zahlungen für 

Maßnahmen auf Grundlage beider Vorschriften. Sie ist darüber hinaus auf solche Maßnahmen 

anwendbar, die sachlich zw~r in den Anwendungsbereich des § 49b EnWG fallen, aber nach 

dem in § 49b Absatz 1 Satz 1 EnWG bestimmten Zeitraum stattfinden. 

III. Kostenanerkennung 

Durch diese freiwillige Selbstverpflichtung werden Kosten anerkannt, soweit sie nicht durch 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV oder den Kapitalkostenaufschlag nach 

§ 1Oa ARegVanerkannt werden. Handelt es sich bei der betroffenen Infrastruktur eines Dritten 

um eine regulierte lnfra~truktur, so wird auch gewährleistet, dass es durch klare Zuordnung 

des Anlagevermögens und vertraglicher Vereinbarungen zu keiner Doppelanerkennung 

kommt. Insbesondere geht eine Zuordnung zu den eigenen betriebsnotwendigen Kosten des 

Betreibers der regulierten Infrastruktur vor, soweit diese gesetzlich vorgesehen ist. 

Durch die freiwillige Selbstverpflichtung werden anerkannt: 

1. Kosten aufgrund von Ersatzzahlungen und Kostenerstattungen an Betreiber techni-

scher Infrastrukturen: 

a) Kosten für notwendige und gebotene betriebliche·und organisatorische Maßnah-

men, insbesondere solche der Anlage Abschnitt A, 

b) Kosten für notwendige und gebotene technische Maßnahmen, einschließlich der 

notwendigen Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb, einschließlich Wartung 

und Instandhaltung, über die Dauer, die der zu erwartenden Nutzungsdauer der 

technischen Schutzmaßnahme entspricht, insbesondere solche der Anlage Ab-

schnitt B, sowje 
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c) Aufschlag auf die Anschaffungs- und Herstellkosten gemäß § 255 HGB der tech-

nischen Schutzmaßnahmen, sofern und soweit dies gesetzlich vorgesehen ist, ins-

besondere ein Aufschlag in Höhe von 5 % für. Fälle, in denen der Betreiber der 

techni~chen Infrastruktur binnen sechs Monaten nach Anfrage durch den ÜNB ge-

genüber diesem die unbedingte Freigabe zur Inbetriebnahme erklärt hat. 

2. Kosten für unabhängige technische $c3chverständige gemäß§ 49a EnWG. 

Die Kosten der Betreiber technischer Infrastruktur gemäß Ziffer 1 werden durch die ÜNB aus-

schließlich gegen Nachweis erstattet. Die Kosten nach Ziffer 1 Buchstabe b sind im Falle von 

Betreibern technischer Infrastruktur, die der Regulierung durch die Bundesnetzagentur oder 

einer Landesregulierungsbehörde unterliegen, nur erstattungs- und anerkennungsfähig soweit 

sie nicht durch die Betreiber technischer Infrastruktur selbst gewälzt werden können. Eine jähr-

liche Erstattung von Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb, einschließlich Wartung und 

Instandhaltung, von technischen Schutzmaßnahmen ist nur möglich, wenn und soweit dies 

gesetzlich vorgesehen ist. 

Soweit einer gesetzlich vorgesehenen einmaligen Ersatzzahlung eine zu erwartende· Nut-

zungsdauer zugrunde gelegt_werden muss, beträgt diese 55 Jahre abzüglich der bereits ver-

gangenen Nutzungsdauer, jedoch maximal den Zeitraum bis 2065. Maßgebiich dabei ist je-

weils die erwartete tatsächliche Nutzungsda·uer der technischen Schutzmaßnahme. 

Die Kosten für technische Schutzmaßnahmen sind nur einmalig anzusetzen; ein Ersatz ist 

nicht in der Einmalzahlung nach § 49a EnWG vorzusehen. 

Soweit gemäß dieser freiwilligen Selbstverpflichtung Pauschalen festgelegt werden, können 

auch Pauschalen erstattet werden. Eine die Pauschalen überschreitende Erstattung erfolgt 

ausschließlich gegen gesonderten Nachweis. 

IV. Nachweis- und Prüfpflichten 

Eine Kostenerstattung kommt nur in Betracht, wenn die Maßnahme des Betreibers technischer 

1nfrastruktur durch Maßnahmen auf Grundlage von §§ 49a, 49b EnWG veranlasst ist. Die Kos-

tenerstattungen an Betreiber technischer Infrastruktur erfolgt nur gegen Nachweis. Die Über-

tragungsnetzbetreiber prüfen die Nachweise auf inhaltliche und formale Plausibilität Zu prüfen 

ist auch die Notwendigkeit der Durchführung der Maßnahme dem Grunde nach. 

Soweit ein Gutachten eines unabhängigen technischen Sachverständigen vorliegt, ist dies im 

Hinblick auf vorzugswürdige Maßnahmen und notwendige Kosten für die Übertragungsnetz-

betreiber anzuwenden. 
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· Soweit ein Aufschlag nach III. Ziffer 1 Buchstabe c gesetzlich vorgesehen und an die Einhal-

tung von Fristen gebunden ist, so werden diese maßnahmenbezogen dokumentiert und auf 

Nachfrage der Beschlusskammer vorgelegt. 

V. Gültigkeit der FSV 

Die vorliegen'de FSV gilt rückwirkend ab 01.01.2023 bis zum Ende der vierten Regulierungs-

periode am 31.12.2028. 

VI. Öffnungsklausel 

Eine Anpassung der FSV kan.n auf Antrag der ÜNB erfolgen, falls sich die zugrundeliegenden 

Umstände ändern. In diesem Falle gelten die Maßgaben dieser FSV jedoch fort, bis zur Auf-

hebung oder Änderung der entsprechenden nach § 29 Absatz 1 EnWG, § 32 Absatz 1 Nr. 4 

i.V.m. § 11 Absatz 2 Satz 4 ARegV erlassenen Festlegung durch die BNetzA. Unter den zu-

grundeliegenden Umständen werden auch rechtliche und/oder regulatorische Vorgaben ver-

standen. 

Unterschriften 

Amprion GmbH 

4 



Anlage 

A. Betriebliche und organisatorische Maßnahmen 

-Maßnahme Abrechnung 

Bewertung betroffener Schutzabschnitte auf Grundlage vor- Abrechnung nach 
handener Gutachten (z.B. Abgleich mit Altgutachten) tatsächlichem Auf-

wand {Stundensatz) 

Kennzeichnung von Planblättern und lmplementiernng im . A~rechnung nach · 
GIS tatsächlichem Auf-

wand (Stundensatz) 

Betriebsanweisung und Gefährdungsbeurteilung anpassen Pauschale Abrech-
nung: 850 € einmal 
pro Jahr pro Unter-
nehmen für die 
Dauer der betriebli-
chen und organisa-
torischen Maßnah-
men 

Erstellung eines Berührungsschutzkonzepts Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand (Stundensatz) 

Interne und externe Kommunikation der neuen Situation auf- Pauschale Abrech-
grund von § 49b EnWG: nung: 950 € einmal 

• Sensibilisierung des Betriebspersonals durch jährliche pro Jahr pro Beein-
Schulungen. Nicht gemeint sind die regulären Arbeits- flussungsabschnitt 
sicherheitsschulungen. 

• Sensibilisierung von Dienstleistern durch kontinuierli-
ehe Schulungen . Nicht gemeint sind die regulären Ar-
beitssicherheitsschulungen. 

Frei zugängliche Leitungsteile einzäunen und isolieren; Zu- Abrechnung nach 
sätzliche Beschriftung und Kennzeichnung von Anlagenteilen tatsächlichem Auf-
s9wie regelmäßige Inspektion in angemessenen, begründba- wand 
ren Intervallen dieser Schutzmaßnahmen 

Bestellung und Instandhaltung/Prüfung von ausreichender Pauschale Abrech-
persönlicher Schutzausrüstung (PSA) nung: 800 € einmal 

pro Jahr pro Beein-
flussungsabschnitt 

Überprüfung und lnstandsetzUng von durch die Höherauslas- Abrechnung nach 
tung beschädigten Abgrenzeinheiten für die Langzeitbeeiri- tatsächlichem Auf-
flussung im Rahmen von§ 49b EnWG wand 

Mehrkosten pro Maßnahme am Netz für Hochspannungsbe- pauschale Abrech-
einflussung-Schutzmaßnahmen für Baugruben (Schotter, nung: 

-
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temporäre 'riefenerder, größere Baugruben etc.) bis 100 Me-
ter Baugrubenlänge 

26.000 € pro Bau-
grube 

Mehrkosten pro Maßnahme am Netz für Hochspannungsbe-
einflussung-Schutzmaßnahmen fur Baugruben (Schotter, 
temporäre Tiefenerder, größere Baugruben etc.) bei mehr als 
100 Metern Baugrubenlänge 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand 
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B. Technische Maßnahmen 

1. Maßnahmenkatalog von investiven, konstruktiven Maßnahmen zur Sicher-
stellung des Berührungsschutz gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 22 {Kurzzeit-
und Langzeitbeeinflussung)1 

1. Hochspannungsuntersuchung/-berechnung bzw. Planung Berühq.mgs-
schutzmaßnahme 
a) Projektierung der Berührungsschutzmaßnahmen 
b) Wegerechtserwerb pro Berührungsschutzmaßnahme (z.B. Kampfmit-

tel, UNB, UWB, etc.) 

2. Umsetzung erforderlicher Berührungsschutzmaßnahmen (Erderbau) 
a) Umsetz'ung Berührungsschutzmaßnahme (Erderbau) 

(1) Tiefbau (Kabelgraben, Kopfloch Rohrleitung, Kopfloch Schutz-
schrank) 

(2) Verlegung/ Installation Erder (Horizontalerder, Tiefenerder (ge-
schlagen), Kammerder, Tiefenerder (gebohrt)) · 

(3) KKSsMontage (Kabel, Abgrenzeinheit, Schutzschrank, Datenfern-
überwachung, etc.) 

b) Einmessung/ Dokumentation des Erders 
c) Entschädigung Grundstückseigentümer 

3. Reduzierung der Berührungsspannung durch Einsatz von Reduktionslei-
tern 
a) Umsetzung Berührungsschutzmaßnahme 

.(1) Tiefbau (Kabelgraben, Kopfloch Rohrleitung, Kopfloch Schutz-
schrank) 

(2) Verlegung/ Installation Reduktionsleiter 
(3). KKS-Montage (Kabel, Schutzschrank, etc.) 

b) Einmessung/ Dokumentation 
c) Entschädigung Grundstückseigentümer 

4. Reduzierung der•Berührungsspannung durch Einbau von Isoliertrennstel-
len (Unterteilung bzw. Verkleinerung des Beeinflussungsabschnittes) 
a) Tiefbau (Baugrube, Verbau (DIN 4124), Wasserhaltung) 
b) Rohrbau 

(1) Sperrung Rohrleitung (Stoppel, Ersatzgasversorgung, ZFP) 
(2) Methaneniission (Umpumpverdichter, Fackel) 
(3) Einbau einer zusätzlichen Isoliertrennstelle in die Gasrohrleitung 

(Reduktion der HS-beeinflussten Rohrlänge) 
c) KKS-Montage (Errichtung KKS-Messstelle an Isoliertrennstelle} 
d) Einmessung/ Dokumentation 

Spannungsreduzierende Maßnahmen im Hinblick auf mögliche Wechselstromkorrosion (DVGW-Arbeitsblatt 
GW 28) sind in der Auflistung nicht enthalten. 
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e) Entschädigung Grundstückseigentümer 

f) Neubau einer zusätzlichen . Korrosionsschutzanlage 
(1) Projektierung KKS-Anlage 
(2) Wegerechtserwerb 
(3) Tiefbau 
( 4) KKS-Montage 
(5) Einmessung/ Dokumentation 
(6) Entschädigung Grundstückseigentümer 

II. Wartung und Instandhaltung 
Wartung und Instandhaltung Tiefenerder: pauschal 1.000 EUR pro Erder pro 

Jahr. Sofern ein höherer Betrag gefordert wird, bedarf es eines gesonderten 

Nachweises. 
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Anlage 3 zur Festlegung BKS-24-020-A FSV TenneT TSO ·GmbH 

Freiwillige Selbstverpflichtung (FSV) nach § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber für den Umgang mit Kosten aufgrund elektromagr'!.etischer 
Beeinflussung nach § 49a EnWG und aus t~mporärer Höherauslastung riach § 49b 
EnWG 

1. Präambel 

Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben nach§ 12 EnWG die Verantwortung 

für die Systemsicherheit in den deutschen Übertragungsnetzen. lrh Zusammenhang mit der 

Systemverantwortung nach § 13 EnWG und dem Verringern von Netzengpässen sowie de.r 

Eihsparung von Erdgas in der Stromerzeugung besteht ein nationales Interesse daran, das 

deutsche Übertragungsnetz höher auszulasten. Mit den§§ 49a, 49b EnWG hat der Gesetz-

geber ein Instrument geschaffen, um die Höherauslastung der HöchstspannUngsnetze zu be-

schleunigen und zu erleichtern. Die geltenden Grenzwerte werden auch im Rahmen einer Hö­

herauslastung eingehalten. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass der Ausbau oder die Er-

tüchtigung, Umbeseilungen oder Zubeseilungen, Änderungen des Betriebskonzepts eines 

Übertragungsnetzes oder der Seiltausch andere technische Infrastrukturen elektromagnetisch 

beeinflussen können. Vor diesem Hintergrund sind beeinflusste Betreiber technischer Infra-

strukturen verpflichtet, entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Der ÜNB muss gemäß 

§§ 49a, 49b EnWG für die dafür notwendigen Kosten aufkommen. 

Die vorliegende FSV regelt die Modalitäten der Umsetzung und die regulatorische Anerken-

nung und Verrechnung der Kosten, die dem ÜNB bei der Anwendung (§ 49a und § 49b EnWG) 

und Implementierung des Instruments (im Wesentlichen Zahlungen für Schutzmaßnahmen an 

beeinflusste Betreiber technischer Infrastrukturen) entstehen. Dadurch soll es der Bundesnetz-

agentur ermöglicht werden, das Ergebnis des Vorgehens entsprechend der FSV gemäß § 11 

Absatz 2 Satz 4 ARegV als wirksam verfahrensreguliert zu behandeln. 

II. Sachlicher und zeitlicher Anwendungsbereich 

Elektromagnetische Beeinflussungen der technischen Infrastruktur entstehen bei räumlicher 

Nähe von Anlagen der Stromübertragung zu anderen metallischen Infrastrukturen, etwa Rohr-

leitungen für Gas, Öl oder andere Stoffe und Produkte. Aufgrund des planerischen Bünde­

lungsgebotes ergeben sich solche S_ituationen besonders häufig, so dass die Beeinflussungen 

dann unvermeidlich sind. 
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Die §§ 49a, 49b EnWG schaffen die Möglichkeit, durch Ausbau oder die Ertüchtigung, Umbe-

seilungen oder Zubeseilungen, Änderungen des Betriebskonzepts eines Ü~ertragungsnetzes 

oder durch Seiltausch die Übertragungsfähigkeit des Netzes zu erhöhen. 

§ 49a EnWG betrifft dabei allgemein die elektromagnetische Beeinflussung und regelt u.a. die 

genauen Informations- und Abwicklungspflichten, während§ 49b EnWG eine temporäre Hö­

herauslastung bei Duldung durch die Betreiber technischer Infrastruktur vorsieht. Beide Vor-

schriften verpflichten zu Ersatzzahlungen bzw. Kostentragungen ,und -erstattungen für die be-

trieblichen, organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen einschließlich der notwen-

digen Kosten für Unterhaltung und Betrieb an die Betreiber technischer Infrastrukturen durch 

die Übertragungsnetzbetreiber. Diese freiwillige Selbstverpflichtung umfasst Zahlungen für 

Maßnahmen auf Grundlage beider Vorschriften. Sie ist darüber hinaus auf solche Maßnahmen 

anwendbar, die sachlich zwar in den Anwendungsbereich des § 49b EnWG fallen, aber nach 

dem in § 49b Absatz 1 Satz 1 EnWG bestimmten Zeitraum stattfinden. 

III. Kostenanerkennung 

Durch diese freiwillige Selbstverpflichtung werden Kosten anerkannt, soweit sie nicht durch 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV oder den Kapitalkostenaufschlag nach 

§ 10a ARegV anerkannt werden. Handelt_es sich bei der betroffenen Infrastruktur eines Dritten 

um .eine regulierte Infrastruktur, so wird auch gewährleistet, dass es durch klare Zuordnung 

des Anlagevermögens und vertraglicher Vereinbarungen zu keiner Doppelanerkennung 

kommt. Insbesondere geht eine Zuordnung zu den eigenen betriebsnotwendigen Kosten des 

Betreibers der regulierten Infrastruktur vor, s~weit diese gesetzlich vorgesehen ist. 

Durch die freiwillige Selbstverpflichtung werden anerkannt: 

1. Kosten aufgrund von Ersatzzahlungen und . Kostenerstattungen an Betreiber techni-

scher Infrastrukturen: 

a) Kosten für notwendige und gebotene betriebliche und organisatorische Maßnah-

men, insbesondere solche der Anlage Abschnitt A, 

b) Kosten für notwendige und gebotene technische Maßnahmen, einschließlich der 

notwendigen Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb, einschließlich Wartung 

und Instandhaltung, über die Dauer, die der zu erwartenden Nutzungsdauer der 

technischen Schutzmaßnahme · entspricht, insbesondere solche der Anlage Ab-

schnitt B; sowie 
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c) Aufschlag auf die Anschaffungs- und Herstellkosten gemäß § 255 HGB der tech-

nischen Schutzmaßnahmen, sofern und soweit dies gesetzlich vorgesehen ist, ins-

besondere ein Aufschlag in Höhe von 5 % für Fälle, in denen der Betreiber der 

technischen Infrastruktur binnen sechs Monaten nach Anfrage durch den ÜNB ge-

genüber diesem die unbedingte Freigabe zur Inbetriebnahme erklärt hat. 

2. Kosten für unabhängige technisch1;3 Sachverständige gemäß § 49a EnWG. · 

Die Kosten der Betreiber technischer Infrastruktur gemäß Ziffer 1 werden durch die ÜNB aus-

schließlich gegen Nachweis erstattet. Die Kosten nach Ziffer 1 Buchstabe b sind im Falle von 

Betreibern technischer Infrastruktur, die der Regulierung durch die Bundesnetzagentur oder 

einer Landesregulierungsbehörde unterliegen, nur erstattungs- und anerkennungsfähig soweit 

sie nicht durch die Betreiber technischer Infrastruktur selbst gewälzt werden können. Eine jähr- . . 

liehe Erstattung von Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb, einschließlich Wartung und 

Instandhaltung, von technischen· Schutzmaßnahmen ist nur möglich, wenn und soweit dies 

gesetzlich vorgesehen ist. 

Soweit einer gesetzlich. vorgesehenen einmaligen Ersatzzahlung eine zu erwartende Nut-

zungsdauer zugrunde gelegt werden muss, beträgt diese 55 Jahre abzüglich der bereits ver-

gangenen Nutzungsdauer, jedoch maximal den Zeitraum bis 2065. Maßgeblich dabei ·ist je-

weils die erwartete tatsächliche Nutzungsdauer der technischen Schutzmaßnahme. 

Die Kosten für technische Schutzmaßnahmen sind mir einmalig anzusetzen; ein Ersatz ist 

nicht in der Einmalzahlung nach § 49a EnWG vorzusehen. 

Soweit gemäß dieser freiwilligen Selbstverpflichtung Pauschalen festgelegt werden, können 

auch Pauschalen erstattet werden. Eine die Pauschalen überschreitende Erstattung erfolgt 

ausschließlich gegen gesonderten Nachweis. 

IV. Nachweis- und Prüfpflichten 

Eine Kostenerstattung kommt nur in Betracht, wenn die Maßnahme des Betreibers technischer 

Infrastruktur durch Maßnahmen auf Grundlage von §§ 49a, 49b EnWG veranlasst ist. Die Kos-

tenerstattungen an Betreiber technischer Infrastruktur erfolgt nur gegen Nachweis. Die Über-

tragungsnetzbetreiber prüfen die Nachweise auf inhaltliche und formale Plausibilität. Zu prüfen 

ist auch die Notwendigkeit der Durchführung der Maßnahme dem Grunde nach. 

Soweit ein Gutachten eines unabhängigen technischen Sachverständigen vorliegt, ist dies im 

Hinblick auf vorzugswürdige Maßnahmen und notwendige Kosten für die Übertragungsnetz-

betreiber anzuwenden. 
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Soweit ein Aufschlag nach III. Ziffer 1 Buchstabe c gesetzlich vorgesehen und an die Einhal-

tung von Fristen g~bunden ist, so werden diese maßnahmenbezogen dokumentiert und auf 

Nachfrage der Beschlusskammer vorgelegt. 

V. Gültigkeit der FSV 

Die vorliegende FSV gilt rückwirkend ab 01.01.2023 bis zum Ende der vierten Regulierungs-

periode am 31.12.2028. 

VI. Öffnungsklausel 

Eine Anpassung der FSV kann auf Antrag der ÜNB erfolgen, falls sich die zugrundeliegenden 

Umstände ändern. In diesem Falle gelten die Maßgaben dieser FSV jedoch fort, bis zur Auf-

hebung oder Änderung der entsprechenden nach § 29 Absatz 1 EnWG, § 32 Absatz 1 Nr. 4 

i.V.m. § 11 Absatz 2 Satz 4 ARegV erlassenen Festlegung durch die BNetzA. Unter den zu-

grundeliegenden Umständen werden auch rechtliche und/oder regulatorische Vorgaben ver-

standen. 

Unterschriften 

TenneT TSÖ GmbH 

Bernecker Str. 70 

95448 Bayreuth 
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Anlage 

A. Betriebliche und organisatorische Maßnahmen 

Maßnahme Abrechnung 

Bewertung betroffener Schutzabschnitte auf Grundlage vor~ 
handener Gutachten (z.B. Abgleich mit Altgutachten) 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand (Stundensatz) 

Kennzeichnung von Planblättern und Implementierung im 
GIS 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand (Stundensatz) 

Betriebsanweisung und Gefährdungsbeurteilung anpassen Pauschale Abrech-
nung: 850 € einmal 
pro Jahr pro Unter-
nehmen für die 
Dauer der betriebli-
chen und organisa-
torischen Maßnah-
men 

Erstellung eines Berührungsschutzkonzepts Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand (Stundensatz) 

Interne und externe Kommunikation der neuen Situation auf-
grurid von § 49b EnWG: 

• Sensibilisierung des Betriebspersonals durch jährliche 
Schulungen. Nicht gemeint sind die regulären Arbeits-
sicherheitsschulungen. 

• Sensibilisierung von Dienstleistern durch kontinuierli-
ehe Schulungen. Nicht gemeint sind die regulären Ar-
beitssicherheitsschulungen. 

Pauschale Abrech-
nung: 950 € einmal 
pro Jahr pro Beein: 
flussungsabschnitt 

Frei zugängliche Leitungsteile einzäunen und isolieren; Zu-
sätzliche Beschriftung und Kennzeichnung von Anlagenteilen 
sowie regelmäßige Inspektion in angemessenen, begründba-
ren Intervallen dieser Schutzmaßnahmen 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand 

Bestellung und Instandhaltung/Prüfung von ausreichender 
persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 

Pauschale Abrech-
nung: 800 € einmal 
pro Jahr pro Beein-
flussungsabschnitt 

Überprüfung und Instandsetzung von durch die Höherauslas-
tung beschädigten Abgrenzeinheiten für die Langzeitbeein-
flussung im. Rahmen von § 49b EnWG 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand 

Mehrkosten pro Maßnahme am Netz für Hochspannungsbe-
einfl,ussung-Schutzmaßnahmen für Baugruben (Schotter, 

pauschale Abrech-
nung: 
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temporäre Tiefenerder, größere Baugruben etc.) bis 100 Me-
ter Baugrubenlänge 

26.000 € pro Bau-
grube 

Mehrkosten pro Maßnahme am Netz für Hochspannungsbe-
einflussung-Schutzmaßnahmen für Baugruben (Schotter, 
temporäre Tiefenerder, größere'Baugruben etc.) bei mehr als 
100 Metern Baugrubenlänge 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand 
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B. Technische Maßnahmen 

1. Maßnahmenkatalog von investiven, konstruktiven Maßnahmen zur Sicher-
stellung des Berührungsschutz gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 22 (Kurzzeit-
und Langzeitbeeinflussung)1· 

1. Hochspannungsuntersuchung/-berechnung bzw. Planung Berührungs-
schutzmaßnahme · 
a) Projektierung der Berührungsschutzmaßnahmen 
b) Wegerechtserwerb pro Berührungsschutzmaßnahme (z.B. Kampfmit-

tel, UNB, UWB, etc.) 

2. Umsetzung erforderlicher Berührungsschutzmaßnahmen (Erderbau) 
a) Umsetzung Berührungsschutzmaßnahme (Erderbau) 

(1) Tiefbau (Kabelgraben, Kopfloch Rohrleitung, Kopfloch Schutz-
schrank) 

(2) Verlegung/ Installation Erder (Horizontalerder, Tiefenerder (ge-
schlagen), Kammerder, Tiefenerder (gebohrt)) 

(3) KKS-Montage (Kabel, Abgrenzeinheit, Schutzschrank, Datenfern-
überwachung, etc.) 

b) Einmessung/ Dokumentation des Er'ders 
c) Entschädigung Grundstückseigentümer . 

3. Reduzierung der BerührungsspannUng durch Einsatz von Reduktionslei-
tern 
a) Umsetzung Berührungsschutzmaßnahme 

(1) Tiefbau (Kabelgraben, Kopfloch Rohrleitung, Kopfloch Schutz-
schrank) 

(2) Verlegung/ Installation Reduktionsleiter 
(3) KKS-Montage (Kabel, Schutzschrank, etc.) 

b) Einmessung/ Dokumentation 
c) Entschädigung Grundstückseigentümer 

4. Reduzierung der Berührungsspannung durch Einbau von Isoliertrennstel-
len (Unterteilung bzw. Verkleinerung des Beeinflussungsabschnittes) 
a) Tiefbau (Baugrube, Verbau (DIN 4124), Wasserhaltung) 
b) Rohrbau 

(1) Sperrung Rohrleitung (Stoppel, Ersatzgasversorgung, ZFP) 
(2) Methan~mission (Umpumpverdichter, Fackel) 
(3) Einbau einer zusätzlichen Isoliertrennstelle in die Gasrohrleitung 

(Reduktion der HS-beeinflussten Rohrlänge) 
c) KKS-Montage (Errichtung KKS-Messstelle an Isoliertrennstelle) 
d) Einmessung/ Dokumentation 

Spannungsreduzierende Maßnahmen im Hinblick ~uf mögliche Wechselstromkorrosion (DVGW-Arbeitsblatt 
GW 28) sind in der Auflistung nicht enthalten. · 
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e) Entschädigung Grundstückseigentümer 

f) Neubau einer zusätzlichen Korrosionsschutzanlage 
(1) Projektierung KKS-Anlage 
(~) Wegerechtserwerb 
(3) Tiefbau 
(4) KKS-Mcintage 
(5) Einmessung/ Dokumentation 
{6) Entschädigung Grundstückseigentümer 

II. Wartung und Instandhaltung 
Wartung und Instandhaltung Tiefenerder: pauschal 1.000 EUR pro Erder pro 

Jahr. Sofern ein höherer Betrag gefordert wird, bedarf es eines gesonderten 

Nachweises. 
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Anlage 4 zur Festlegung BKS-24-020-A FSV TransnetBW GmbH 

Freiwillige Selbstverpflichtung (FSV) nach § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber für den Umgang mit Kosten aufgrund elektromagnetischer 
Beeinflussung nach § 49a EnWG und aus temporärer Höherauslastung nach § 49b 
EnWG 

1. Präambel 

Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben nach§ 12 EnWG die Verantwortung 

für die Systemsicherheit in den deutschen Übertragungsnetzen. Im Zusammenhang mit der 

Systemverantwortung nach § f3 EnWG und dem Verringern von Netzengpässen sowie der 

Einsparung von Erdgas in der Stromerzeugung besteht ein nationales Interesse daran, das 

deutsche Übertragungsnetz höher auszulasten. Mit den §§ 49a, 49b EnWG hat der Gesetz-

geber ein Instrument geschaffen, um die Höherauslastung der Höchstspannungsnetze zu be-

schleunigen und zu erleichtern. Die geltenden Grenzwerte werden auch im Rahmen einer Hö­

herauslastung eingehalten. Dennoch besteht die Moglichkeit, dass der Ausbau oder die Er-

tüchtigung, Umbeseilungen oder Zubeseilungen, Änderu~gen des Betriebskonzepts eines 

Übertragungsnetzes oder der Seiltausch andere technische Infrastrukturen elektromagnetisch 

beeinflussen können. Vor diesem Hintergrund sind beeinflusste Betreiber technischer Infra-

strukturen verpflichtet, entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Der ÜNB muss gemäß 

§§ 49a, 49b EnWG für die. dafür notwendigen Kosten aufkommen. 

Die vorliegende FSY regelt die Modalitäten der Umsetzung und die regulatorische Anerken-

, nung unc;I Verrechnung dl;lr Kosten, die dem ONB bei der Anwendung (§ 49a un.d § 49b EnWG) 

und Implementierung des Instruments (im Wesentlichen Zahlungen für Schutzmaßnahmen an 

beeinflusste Betreiber technischer Infrastrukturen) entstehen. Dadurch soll es der Bundesnetz-

agentur ermöglicht werden, das Ergebnis des Vorgehens entsprechend der FSV gemäß§ 11 

Absatz 2 Satz 4 ARegV als wirksam verfahrensreguliert zu beh.andeln. 

II. Sachlicher und zeitlicher Anwendungsbereich 

Elektromagnetische Beeinflussungen der technischen Infrastruktur entstehen bei räumlicher 

Nähe von Anlagen der Stromübertragung zu anderen metaUischen Infrastrukturen, etwa Rohr-

leitungen für Gas, Öl oder andere Stoffe und Produkte. Aufgrund des planerischen Bünde­

lungsgebotes ergeben sich solche Situationen besonders häufig, so dass die Beeinflussungen 

dann unvermeidlich sind. 
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Die.§§ 49a, 49b EnWG schaffen die Möglichkeit, durch Ausbau oder die E_rtüchtigung, Umbe-

seilungen oder Zubeseilungen, Änderungen des Betriebskonzepts eines Übertragungsnetzes 

oder durch Seiltausch die Übertragungsfähigkeit des Netzes zu erhöhen. 

§ 49a EnWG betrifft dabei allgemein die elektromagnetische Beeinflussung und regelt u.a. die 

genauen Informations- und Abwicklungspflichten, während § 49b EnWG eine temporäre Hö­

herauslastung bei Duldung durch die Betreiber technischer Infrastruktur vorsieht. Beide Vor-

schriften verpflichten zu Ersatzzahlungen bzw. Kostentragungen und -erstattungen für die be-

trieblichen, organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen einschließlich der notwen-

digen Kosten für Unterhaltung und Betrieb an die Betreiber technischer Infrastrukturen durch 

die Übertragungsnetzbetreiber. Diese freiwillige Selbstverpflichtung umfasst Zahlungen für 

Maßnahmen auf Grundlage beider Vorschriften. Sie ist darüber hinaus auf solche Maßnahmen 

anwendbar, die sachlich zwar in den Anwendungsbereich des§ 49b EnWG fallen, aber nach 

dem in § 49b Absatz 1 Satz 1 EnWG bestimmten Zeitraum stattfinden. 

III. Kostenanerkennung 

Durch diese freiwillige Selbstverpflichtung werden Kosten anerkannt, soweit sie nicht durch 

Investitionsmaßnahmen nach .§ 23 ARegV oder . den Kapitalkostenaufschlag nach 

§ 1Oa ARegV anerkannt werden. Handelt es sich bei der betroffenen Infrastruktur eines Dritten 

um eine regulierte Infrastruktur, .so wird auch gewährleistet, dass es durch klare Zuordnung 

des Anlagevermögens .und vertraglicher Vereinbarungen zu keiner Doppelanerkennung 

kommt. Insbesondere geht eine Zuordnung zu deh eigenen betriebsnotwendigen Kosten des 

Betreibe.rs der regulierten Infrastruktur vor, soweit diese gesetzlich vorgesehen ist. 

Durch die freiwillige Selbstverpflichtungwerden anerkannt: 

1. Kosten aufgrund von Ersatzzahlungen und Kostenerstattungen an Betreiber techni-

scher Infrastrukturen: 

a) Kosten für notwendige und gebotene betriebliche und organisatorische Maßnah-

men, insbesondere solche der Anlage Abschnitt A, 

b) Kosten für notwendige und gebotene technische Maßnahmen, einschließlich der 

notwendigen Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb, einschließlich Wartung 

und Instandhaltung, über die Dauer, die der zu erwartenden Nutzungsdauer der 

technischen Schutzmaßnahme entspricht, insbesondere solche der Anlage Ab-

schnitt B, sowie 

2 



c) Aufschlag auf die Anschaffungs- und Herstellkosten gernäß § 255·HGB der tech-

nischen Schutzmaßnahmen, sofern und soweit dies gesetzlich vorgesehen ist, ins-

besondere ein Aufschlag in Höhe von 5 % für Fälle, in denen der Betreiber der 

technischen Infrastruktur binnen sechs Monaten nach Anfrage durch den ÜNB ge-

genüber diesem die unbedingte Freigabe zur Inbetriebnahme erklärt hat. 

2. Kosten für unabhängige technische Sachverständige gemäß§ 49a EnWG. 

Die kosten der Betreiber technischer Infrastruktur gemäß Ziffer 1 werden durch die ÜNB aus-

schließlich gegen Nachweis erstattet. Die Kosten nach Ziffer 1 Buchstabe b sind im Falle von 

Betreibern technischer Infrastruktur, die der Regulierung durch die Bundesnetzagentur oder 

einer Landesregulierungsbehörde unterliegen, nur erstattungs- und anerkennungsfähig soweit 

sie nicht durch die Betreiber technischer Infrastruktur selbst gewälzt werden können. Eine jähr-

liche Erstattung von Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb, einschließlich Wartung und 

Instandhaltung, von technischen Schutzmaßnahmen ist nur möglich, wenn und soweit dies 

gesetzlich vorgesehen ist. 

Soweit einer gesetzlich vorgesehenen einmaligen Ersatzzahlung eine zu erwartende Nµt-

zungsdauer zug_runde gelegt werden muss, beträgt diese 55 Jahre abzüglich der bereits ver-

gangenen Nutzungsdauer, jedoch maximal den Zeitraum bis 2065. Maßgeblich dabei ist je-

weils die erwartete tatsächliche Nutzungsdauer der technischen Schutzmaßnahme. 

Die Kosten für technische Schutzmaßnahmen sind nur einmalig anzusetzen; ein Ersatz ist 

nicht in der Einmalzahlung nach § 49a EnWG vorzusehen. 

Soweit gemäß dieser freiwilligen Selbstverpflichtung Pauschalen festgelegt werden, können 

auch Pauschalen erstattet werden. Eine die Pauschalen überschreitende Erstattung erfolgt 

ausschließlich gegen gesonderten Nachweis. 

IV. Nachweis- und.Prüfpflichten 

Eine Kostenerstattung kommt nur in Betracht, wenn die Maßnahme des Betreibers technischer 

Infrastruktur durch Maßnahmen auf Grundlage von §§ 49a, 49b EnWG veranlasst ist. Die Kos-

tenerstattungen an Betreiber technischer Infrastruktur erfolgt nur gegen Nachweis. Die Über-

tragungsnetzbetreiber prüfen die Nachweise auf inhaltliche und formale PlaUsibilität. Zu prüfen 

is~ auch die Notwendigkeit der Durchführung der Maßnahme dem Grunde nach. 

Soweit ein Gutachten eines unabhängigen technischen Sachverständigen vorliegt, ist dies im 

Hinblick auf vorzugswürdige Maßnahmen und notwendige Kosten für die Übertragungsnetz-

betreiber anzuwenden. 
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Soweit ein Aufschlag nach III. Ziffer 1 Buchstabe c gesetzlich vorgesehen und an die Einhai„ 

tung von Fristen gebunden ist, so werden diese maßnahmenbezogen dokumentiert und auf 

Nachfrage der Beschlusskammer vorgelegt. 

V. Gültigkeit der FSV 

Die vorliegende FSV gilt rückwirkend ab 01.01.2023 bis zum Ende der vierten Regulierungs-

periode am 31.12.2028. 

VI. Öffnungsklausel 

Eine Anpassung der FSV kann auf Antrag der ÜNB erfolgen, falls sich die zugrundeliegenden 

Umstände ändern. In diesem Falle gelten die Maßgaben dieser FSV jedoch fort, bis zur Auf-

hebung oder Änderung der entsprechenden nach § 29 Absatz 1 EnWG, § 32 Absatz 1 Nr. 4 

i.V.m. § 11 Absatz 2 Satz 4 ARegV erlassenen Festlegung durch die BNetzA. Unter den zu-
grundeliegenden Umständen werden auch rechtliche und/oder regulatorische Vorgaben ver-

standen. 

Unterschriften . 

TransnetBW GmbH 
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Anlage 

A. Betriebliche und organisatorische Maßnahmen 

Maßnahme Abrechnung 

Bewertung betroffener Schutzabschnitte auf Grundlage vor- Abrechnung nach 
handener Gutachten (z.B. Abgleich mit Altgutachten) tatsächlichem Auf-

wand (Stunqensatz) 

·Kennzeichnung von Planblättern ~nd Implementierung im Abrechnung nach 
GIS tatsächlichem Auf-

wand (Stundensatz) 

Betriebsanweisung und Gefährdungsbeurteilung anpassen Pauschale Abrech-
rn.mg: 850 € einmal 
pro Jahr pro Unter-
nehmen für die 
Dauer der betriebli-
chen und organisa-
torischen Maßnah-
tnen 

Erstellung eines Berührungsschutzkonzepts Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand (Stundensatz) 

Interne und externe Kommunikation der neuen Situation auf- Pauschale Abrech-
grund von § 49b EnWG: nung: 950 € einmal 

• Sensibilisierung des Betriebspersonals durch jährliche pro Jahr pro Beein-
Schulungen. Nicht gemeint sind die regulären Arbeits- flussungsabschnitt 
sicherheitsschulungen. 

• Sensibilisierung von Dienstleistern durch kontinuierli-
ehe Schulungen. Nicht gemeint sind die regulären Ar-
beitssicherheitsschulungen. 

.Frei zugängliche Leitungsteile einzäunen und isolieren; Zu- Abrechnung nach 
sätzliche Beschriftung uhd Kennzeichnung von Anlagenteilen tatsächlichem Auf-
sowie regelmäßige Inspektion in angemessenen, begründba- wand 
reil Intervallen dieser Schutzmaßnahmen 

Bestellung und Instandhaltung/Prüfung von ausreichender Pauschale Abrech-
persönlic~er Schutzausrüstung (PSA) nung: 800 € einmar 

pro Jahr pro Beein-
flussungsabschni~ 

Überprufung u.nd Instandsetzung von durch die Höherauslas- Abrechnung nach 
tung beschädigten Abgrenzeinheiten für die Langzeitbeein- tatsächlichem Auf-
flussung im Rahmen von § 49b EnWG · wand 

Mehrkosten pro Maßnahme am Netz für Hochspannungsbe.: pauschale Abrech-
einflussung-Schutzmaßnahmen für Baugruben (Schotter, nung: 
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temporäre Tiefenerder, größere Baugruben etc.) bis 100 Me-
ter Baugrubenlär1ge 

26.000 € pro Bau-
grube 

Mehrkosten pro Maßnahme am Netz für Hochspannungsbe-
einflussung"."Schutzmaßnahmen für Baugruben (Schotter, 
temporäre Tiefenerder, größere Baugruben etc.) bei mehr als 
100 Metern Baugrubenlänge 

Abrechnung nach 
tatsächlichem Auf-
wand 
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B. Technische Maßnahmen 

1. Maßnahmenkatalog von investiven, konstruktiven Maßnahmen zur Sicher-
stellung des Berührungsschutz gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 22 (Kurzzeit-
und Langzeitbeeinflussung)1 

1. Hochspannungsuntersuchung/.;.berechnung bzw. Planung Berührungs­
schutzmaßnahme 
a) Projektierung der Berührungsschutzmaßnahmen 

b) Wegerechtserwerb pro Berührungsschutzmaßnahme (z~B. Kampfmit-
tel, UNS, UWB, etc.) 

2. Umsetzung erforderlicher Berührungsschutzmaßnahmen (Erderbau) 
a) Umsetzung Berührungsschutzmaßnahme (Erderbau) 

(1) Tiefbau (Kabelgraben, Kopfloch Rohrleitung, Kopfloch Schutz-
schrank) 

(2) Verlegung/ Installation Erder (Horizontalerder; Tiefenerder (ge-
schlagen), Kammerder, Tiefenerder (gebohrt)) 

(3) KKS-Montage (Kabel, Abgrenzeinheit, Schutzschrank, Datenfern-
überwachung, etc.) 

b) Einmessung/ Dokumentation des Erders 
c) Entschädigung Grundstückseigentümer 

3. · Reduzierung der Berührungsspanm.irig durch Einsatz von Reduktionslei-
tern 
a) Umsetzung Berührungsschutzmaßnahme 

(1) Tiefbau (Kabelgraben,· Kopfloch Rohrleitung, Kopfloch Schutz-
schrank) · · 

(2) Verlegung/ Installation Reduktionsleiter 
(3) KKS-Montage (Kabel; Schutzschrank, etc.) 

b) Einmessung/ Dokumentation 
c) Entschädigung Grundstückseigentümer 

4. Reduzierung der Berührungsspannung durch Einbau von Isoliertrennstel-
len (Unterteilung bzw. Verkleinerung des Beeinflussungsabschnittes) 
a) Tiefbau (Baugrube, Verbau (DIN 4124 ), Wasserhaltung) 
b) .Rohrbau 

(1) Sperrung Rohrleitung (Stoppel, Ersatzgasversorgung, ZFP) 
(2) Methanemission {Umpumpverdichter, Fackel) 
(3) Einbau einer zusätzlichen Isoliertrennstelle in die Gasrohrleitung 

(Reduktion der HS-beeinflussten Rohrlänge) 
c) KKS-Montage (Errichtung KKS-Messstelle an Isoliertrennstelle) 
d) Eirimessung/ Dokumentation 

Spannungsreduzierende Maßnahmen im Hinblick auf mögliche Wechselstromkorrosion (DVGW-Arbeitsblatt 
GW 28) sind in der Auflistung nicht enthalten. 
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e) Entschädigung Grundstückseigentümer 

f) Neubau einer zusätzlichen Korrosionsschutzanlage 
(1) Projektierung KKS-Anlage 
(2) Wegerechtserwerb 
(3) Tiefbau 
(4) KKS-Montage 
(5) Einmessung/ Dokumentation 
(6) Entschädigung Grundstückseigentümer 

II. Wartung und Instandhaltung 
Wartung und Instandhaltung Tiefenerder: pauschal 1.000 EUR pro·Erder pro 

Jahr. Sofern ein höherer Betrag gefordert wird, bedarf ~s eines gesonderten 

Nachweises. 
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